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Zweiter Teil .

Der Vund

Erstes Kapitel .

Die Geschichte der Föderaltheologie bis Coccejus .

Die erstmalige Benutzung der vundesidee im resormatorischen
Kampf gegen die Täufer : Iwingli , Bullinger , Calvin .

Der veitrag Melanchthons .

Föderaltheologie des Toccejus ist die reife Frucht einer langen
^ »-^ Entwicklung, die in der Reformation einsetzt und sich besonders
an diejenigen Momente ihrer Lehre anschließt , welche die geschichtliche
Heilsoffenbarung hervorhebend ) von Zürich ist diese Richtung über
Heidelberg , Marburg und herborn nach Bremen gewandert und von dort
nach Holland gekommen . Nicht als ob dies das einzige Geleise ihres
Siegeszuges wäre ^ sie ist auch schon unmittelbar von Zürich her
in die Niederlande eingedrungen und wirkt schon früh aus allen
reformierten Hochschulen . Wohl aber markiert der Stammbaum , der
durch die Folge obiger Hochschulnamenbezeichnet ist , die aus Toccejus
und durch ihn wirkende Geschichte .

Der erste Anfang wurde nicht in lvittenberg oder Genf , sondern
in Zürich gemacht . Zwingli ist der eigentliche Erneuerer des biblischen
Bundesgedankens für die reformierte Theologie , aber die Anregung
dazu kam ihm wohl von täuferischer Leite . Bullinger gibt im Anschluß
an ihn den ersten Entwurf . Der Kampf gegen die Täufer und der
Wille zur Volkskirche sind die treibenden Kräfte , die hinter diesen
Gedanken stehen . Ealvin übernimmt Zwinglis und Bullingers Grund¬
linien , ja sogar die Formulierungen des Letzteren . Freilich gibt er

I) vgl . zu diesem Uapitel die allerdings unvollständigen vorarbeiten von
Heppe , vogmatik des deutschen Protestantismus , I , S . 188 ff . Vers . , Geschichte
des Pietismus , S . 203 ff . viestel , IfdTH . 1865 , S . 211 ff . Ver s. , Gesch . d . K . T . ,
5 . 286 ff . van t ' h o oft , ve Theologie van Heinrich vullinger . Graf v . Kor ff ,
Die Anfänge der Föderaltheologie . Ausführlichere Titelangaben mit Zahr und
Grt des Erscheinens vgl . im Literaturverzeichnis .
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auch , sonderlich in seinen Kommentaren , bedeutende selbständige Bei¬
träge , von Melanchthon her aber kommen für die dogmatischeAus¬
bildung der Lehre wesentliche Antriebe hinzu . In dieser Reihenfolge
wollen wir den ersten Entwicklungsgang an uns vorüberziehen lassen .

Die Täufer nannten sich mit Vorliebe „ Bundgenossen " und sahen
sich an als die mit dem Bundzeichen versiegelten . Die Taufe war
ihnen ein „ puntnus " / ) Darum ist es höchst wahrscheinlich , daß die
Züricher Reformatoren durch diesen Gegensatz zu ihrer Hervorhebung
der Bundesschließung Gottes in der Kindertause gebracht worden sind .
5chon Tellarius , in dessen Buche „ vs opei -ibii8 vsi " ein über -
raschender heilsgeschichtlicher Einschlag in Verbindung mit dem Begriff
Gnadenbund begegnet ,^ vertritt ja den Bundesgedanken im Kamps
gegen die liindertaufe . Er sagt , daß der bloße Beschneidungsbund
noch nicht der Gnadenbund sei , und daß nicht alle Beschnittenen
aus Abrahams Samen im wahren Gnadenbund waren , hier bereits
wird die Frage , was der Bund mit Abraham bedeutete , in den
Mittelpunkt gestellt . Es ist zu beachten , daß diese Schrift ein Jahr
später erscheint als die Zwinglis über die Erbsünde . Rein literarisch
läßt sich aber diese Bewegung nicht fixieren . Das Büchlein des
Tellarius vertritt eine Position , die Zwingli wohl bereits länger aus
der mündlichen Auseinandersetzung kannte . So werden wir kaum
fehl gehen in der Annahme , daß es die Täufer gewesen sind , die den
Bundesgedanken zuerst in die reformatorischeBewegung hineingeworfen
haben . Das hat zur Folge gehabt , daß sowohl die Züricher wie
Butzer ^) die Bundesidee besonders in der Sakramentslehre verwandten ,
um die Zeichen des Bundes in ihrer Bedeutung herauszustellen.

Schon Zwingli 4) kennt einen Bund Gottes mit Adam . Dabei
wird allerdings nicht deutlich , ob er einen Schöpfungsbund meint
oder einen solchen , der nach dem Fall geschlossen ist . Er sagt einfach :

vgl . wappler , Täuferbewegung in Thüringen , 5 . 60 — 6S . 235 f . 245 f .
322 u . ö . Interessant dafür , wie der Ausdruck Bund ihnen im Ghre liegt , ist
die populär mißverstehende Veränderung von Pontius im Kpostolikum in Bund :
gelitten unter dem Bunde pilati , S . 119 . 176 .

2) Tellarius , ve opsridus vsi , 1527 , p . 57 . 57 " . 58 .
2) vgl . Lang , Der Tvangelienkommentar Martin Butzers , Z . 258 . 440 f . Der

Bundesgedanke tritt bei Butzer nicht sonderlich hervor .
4) vor allem kommen in Betracht : 1 . Os psmsto original ! üselarstio ail

I5rb . RtisZium , 1526 . 2 . In eatabsptistÄruni stroMas slsnenus , 1527 .
3 . ? jcisi ratio , 1530 . Letztere zitiere ich nach Müller , Bekenntnisschriften , 5 . 84z
die ersten beiden nach opp . sÄ . Schuler und Zchultheß III , S . 627 — 645 und
357 — 437 .
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mit Noah und Abraham wurde der Bund erneuert , den Gott mit
Adam geschlossen hatte . Das protevangelium wird bei ihm nicht wie
in der späteren Dogmatik mit dem Hauptakzent versehn - er betont
vielmehr : je näher die AnKunst des Sohnes herbeikommt , desto offen¬
kundiger spricht Gott / ) Also die Verheißung hat eine zunehmende
Klarheit und Bestimmtheit , sie ist deutlicher bei Abraham als bei
Adam . Besonderer Nachdruck fällt auf den Bund mit Abraham .
Gott verheißt ihm seine Güte : ich will dein Gott sein . Er verlangt
von ihm , daß er in Rechtschaffenheit vor ihm wandle . Er sagt
ihm zu , seinen Samen zu segnen , verspricht ihm unzählige Nach¬
kommenschaft und den Besitz Palästinas . Als Zeichen des Bundes
setzt er die Beschneidung ein . Die messianische Bedeutung dieser
Weissagungen wird stark hervorgehoben. Abraham hat bereits teil
an dem einen ewigen Testament, denn er sah den Tag Thristi und
freute sich / )

Das ist nun Zwingiis Hauptgedanke : es ist ein und dasselbe
Testament, das Gott für das Menschengeschlechtverordnet hat , von
Grundlegung der Welt bis zu ihrer Auflösung . Die Schuld der
Menschheit voraussehend hat er schon von Ewigkeit her Jesum als
Heilmittel und Erlöser bestimmt . Wie es daher nur ein einziges
Erlösungswerk gibt , so besteht auch nur ein einziger Bund / ) Gott
schließt ihn vordem mit dem israelitischen Volk , wie jetzt mit uns ,
damit wir mit jenen ein Volk und eine Kirche seien / ) Es gibt also
nur ein Volk Gottes , nicht zwei , ein Los und eine Bedingung ist
für alle vorhanden / ) Der Glaube Abrahams und der unsrige sind
eine Einheit . Weil Gott unveränderlich derselbe ist , ist er ebenso
unser Gott , wie er Abrahams Gott war , und wir sind sein Volk , wie
Israel sein Volk war . Gottes Volk heißen die , welche ihn als den
wahren und einzigen verehren . Thristus verbindet als der Eckstein
beide Mauern , es ist eine Herde , ein Hirt und ein Weinberg , wir
sitzen als Thristen aus den Heiden mit den Erzvätern zusammen im
Himmelreich / ) Die Schrift an Urbanus Nhegius findet ihren Aus¬
klang in der These , daß nur ein Bund und Testament existiere ^
„ Mantum aä intknoi 'sm kvminem attinet " / )

Zwingli rechnet mit dem Einwand : du willst uns zu Juden
machen , denn es ist doch immer von zwei Völkern , Kirchen und

>) S . 414 f . -) 415 . 419 f . ' ) 422 . ' ) 418 .
2) 419 . 367 . °) 638 . 422 f . 367 . ' ) 644 .
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Testamenten die Rede / ) Darum formuliert er bereits vor Talvin
die Frage , wie die Behauptung der Testamentseinheit mit dem Unter¬
schied der beiden Testamente übereinkomme / ) Aber auch bei diesen
Ausführungen hält er daran fest : es handelt sich im Grunde nicht um
zwei verschiedene Testamente. Die Redeweise des Paulus von den
beiden Testamenten geschieht „ psr ettioloAiam aut iniinesin " / ) Der
Unterschied zwischen der Feit der Väter und der unsrigen ist sehr
gering , wenn man ins Auge faßt „ principalia , isw , Mae 36 vsuin
et ric>3 psi -tinsnt " . hier wie dort gilt es : Gott ist unser Gott , wir
sind sein Volk . Abraham wurde durch Thristus errettet wie auch
wir . Beide Heilszeiten stützen sich aus Thristus . Die Unterschiede
aber kommen zutage , wenn wir ins Auge fassen „ sa , czuas nc>s
tantum " . Dazu ist zunächst zu sagen : Thristus ist jetzt erschienen ,
damals erst verheißen. An zweiter Stelle äußert Zwingli die eigen¬
tümliche Auffassung , daß damals die , welche im Glauben starben ,
nicht in den Himmel kamen , sondern nur in Abrahams Schoß ,
während der , welcher jetzt an Thristus glaubt , nicht dem Gericht
verfällt , sondern aus dem Tode ins Leben durchgedrungen ist . Dann
nennt er die Unterschiede , die zu der Zweiteilung „ Gesetz und Freiheit "
berechtigen : die Schatten sind entfernt , das Licht leuchtet Heller , die
Zeremonien sind abgeschafft . Ferner : das Testament ist allen Völkern
verkündigt und ausgehändigt , nicht wie zuvor nur einem Volke .
Endlich aber wird gesagt : Ivir haben jetzt Thristi Vorbild und die
vollendete Rreuzestat des Erlösers / ) Aber trotzdem : es ist ein
Testament , ein Bund , ein Volk und eine Kirche .

Alle diese Ausführungen stehen aber ganz und gar im Dienst
eines praktischen Zweckes . Die Rindertaufe soll begründet werden .
Ts entspricht ja der Veschneidung und dem passah aufs genauste
Taufe und Abendmahl / ) Im Alten Testament waren auch die Rinder
in den Bund eingeschlossen. Daraus , daß ihnen das Vundeszeichen , die
Beschneidung , gegeben wurde , folgt , daß sie alle Glieder des eoi-pus
populi Dei sind / ) Weil es aber nur einen Bund , nur eine Rirche
und ein Volk gibt , so ergibt sich für die Thristenkinder die gleiche
Lage — denn sollte diese Gnade nur Israel nach dem Fleisch gelten ?
Wäre das nicht eine Härte und Ungerechtigkeit? vielmehr ist es so :
die , welche von christlichen Eltern abstammen, stehen unter denselben
Bedingungen wie die Nachkommen Abrahams . Darum gehören

' ) 418 . 2) 422 f . -) 419 . ») 422 f . 644 . ^) 424 . <-) 415 .
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unsre Kinder nicht weniger zur sichtbaren Kirche als die Erwachsenen .
Wir sind ja dem Gottesvolk eingepflanzt, das eine Einheit ist . Ivie
die Glieder eines und desselben Staatswesens haben wir auch das
gleiche Los mit dem alttestamentlichen Bundesvolk . Wenn die Täufer
dagegen sagen : nur der Glaube macht zu Kbrahams Söhnen , so
widerspricht das der göttlichen Verordnung , daß auch die Kinder der
Hebräer , die doch noch nicht glaubten , gleichwohl zum Bunde ge¬
hörten . ^ Bei all diesen Folgerungen bleibt die Prämisse dauernd
die : es gibt nur einen Bund und ein Testament ? )

Diese Zwinglischen Gedanken hat Vullinger weitergeführt und
noch sorgfältiger und umfassender begründet in seinem Knappen , aber
gehaltvoll körnigen Kompendium „ vs testamento seu kosäsi -s vei
uniec» et aetsl -no " / ) Das Schristchen hat freilich nicht , wie seit
van t ' hooft angenommen wurde , die reformierte Bundestheologie in¬
auguriert ^ es ist im wesentlichen eine Kusmünzung der Hauptthese
Zwinglis . Es bietet jedoch den ersten durch die Bundesidee thematisch
bestimmten Entwurf , und zugleich eroberten die volkstümlichen Schriften
desselben Verfassers dem gleichen Gedankenkomplex breiteren Boden .

Bereits Bullinger geht , wie später Toccejus , vom Ivortbegriff
6t « S^ x ^ aus , weist daraus hin , daß in der I^XX <Zt « SHz- »?

die Übersetzung von sei , stellt fest , daß ^ eo-r / Ax /tckö für ts3tc»i- und
für paeiLeol -, stipulv gebraucht werde , daß also ät « A ^ ^ sowohl
eidlich festgesetzte Verheißung , wie paetum , toeäu3 bedeute . Die
lateinischen Grammatiker werden nach der Bedeutung von kvsäus
gefragt . Es wird besonders an den neutestamentlichen Gebrauch von
6t « ^ ^ angeknüpft . Bund und Testament werden nicht differenziert ,
sondern identifiziert / )

Den ewigen Bund hat Gott mit Abraham geschlossen . Zwar
wird dem protevangelium schon eine große Bedeutung zugesprochen :
die dem Abraham vorausgehenden Väter sind gerettet worden durch
diese paradiesesverheißung . °) Kuch von der Bundesschließung mit
Noah nach der Flut ist die Rede . Kber aller Nachdruck fällt auf
den nach Gen . 17 mit Kbraham und seinem Samen geschlossenen

1) 637 — 39 . 418 — 20 . 422 —24 . Müller 5 . 84 .
2) weitere Stellen über den Bund : Zwingli , opx . sä . Schuler und Schultheß

II , 3 , 9 ? Ausgabe von Egli usw . IV , S . 295 .
l ' iZur . 1534 . Dazu vgl . vatsekssis , p . k K .

<) p . 3f . 4f . 5) 29 " .
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Bund / ) Dabei werden , wenn wir die Gedanken ordnen / ) folgende
Hauptmomente hervorgehoben : 1 . Die Bundesschließung bringt die
Offenbarung des El Schaddai / ) 2 . 5ie sagt zu : „ In dir sollen ge¬
segnet werden alle Völker . " Damit sind die Gläubigen aus den
Juden und Heiden gemeint . Schon bei Bullinger begegnet jener
Lieblingsgedanke des Toccejus , daß alles hinziele aus „ das Erbe
unter den Heiden " / ) Der Bund bringt die Verheißung nicht nur
des irdischen , sondern auch des himmlischen Kanaan / ) 3 . Er fordert
vom Menschen als Bedingung : „ Wandle vor mir und sei fromm . "
4 . Ms Bundessakrament wird die Beschneidung eingesetzt , in welcher
der ganze Bund enthalten ist / )

Der Neue Bund aber erfüllt diese Bundesschließung mit Abraham .
Thristus hat das koeäus vsi astei -num mit dem Menschengeschlecht
bestätigt / ) Dies wird nun in allen erwähnten Punkten durchgeführt :

5 - . vgl . Haußbuch , S . 3 » , 150 ». » : 1 . Der Bund Gottes mit Kdam nach
dem Fall , 2 . erneuert mit Noah , 3 . mit klbraham , 4 . am Sinai , 5 . durch Jesus
Thristus . Ganz gleich : Summa , S . 2 " , 31 : „ Sölichen pundt hat er angefsngt mit
Kdamen / erstreckt mit Noe / erlütert mit Abrahamen / ernüweret vnd in
gschrifst gefasset durch Mosen / beschlossen durch Jesum Thristum " / . vom -
psnüiuin rsliZ . onrist . p . 26 : ,Atqus kos sst illucl koscius , ĉ uo6 in saoris
litsris Osus ourri Irumario gsnsrs psrsussisss üieirur , lzuocl surn ^ .clarno
prirno initurn sst , incts vsro rspÄraturn snrn noe st elarius sum ^ .brakarno ,
in lidros rslaruin a Noss st 6srnurn a Lnristo sanvituin st sonkirinatuni .
Hoc vsro kosäns ourn noininidus Osns Iris IsZidus junxit , ut Osus riostsr
sit , ouneta nodis suppsÄitst , as psr Lnristurn plsns ornnis soslsstia <tona
eonrrnunisst : visissirn vsro norninss , nunv Osum solnrn st prastsr surn
nnllos slios aMosemit , Iruie uni kiclant , nuno invoosnt , vsnsrsntur , dune
aclorsnt , nnie kicli ssss psrssvsrsnt , illiuso ûs Is ^ ss in ornni vita sua ob -
ssrvsnt . Has vsro ctivini kosolsris eon6itionss Oous suis vsrdis a ssrvis
suis inunclo rseitari voluit , st saclsin in sserarum litsrarurn libros rsksrri
euravit ; quidus a nodis kiciss tridusnäa sst . I ' abulas autsrn Iruius tosusris ,
sserosanstis nrvstsriis , ĉ uas sasrarnsnia norninainus , tan ^ UÄin siZillis ôui -
buso ^uam odsiZnat , c ûao st a nodis prout voluit usurp ^ ri rssitario ,us clsbsnt .
Huiouno .us sr ^ o nass obssrvant , ni kiclslss vsi ssrvi st kosäsrati sunt ,
vsra rsli ^ ions utuntur . RsIiZio snirn non tarn a rsliASnclo , c ûarn s li ^ sn <lo
clista viastur . vso vsro obli ^ arnur st tosüsrs junZirnur Zratuita sius
bsni ^ niwts (ut clioturn sst ) psr kiäsrn . Bullinger kennt nur einen Gnaden¬
bund und spricht nicht von einem tosäus opsrurn vor dem Zündenfall , vgl .
Lsrrnon . 15 , x>. 121 - ff . und Lang , Heidelb . Rat . , S . I. XV . Über das kzaußbuch
vgl . 5epp II , S . 221f .

^) Die Ziffern zur Einteilung stammen von mir .
°) p . 11 f . ! vgl . hautzbuch , S . 150 . ") 45 ». ^) 12 d . iz . s) 41 d 44 .
' ) 21 ». Diese universalistische Formulierung ist für B . charakteristisch .



1 . Er ist der Immanuel , in dem Gottes Güte , in dem der ElSchaddai ,
die Mlle der Gottheit , zu uns kommt / ) 2 . Alles , was er bringt ,
ist die Erfüllung jener einen Verheißung : „ in dir sollen gesegnet
Werden " ^ denn er gibt Gerechtigkeit , Heiligung , Erlösung , bringt
vermöge seines priestertums und seiner Genugtuung das Reich , das
ist ewiges Leben , geistliche Segnung , Abschaffung des Gesetzes , Be¬
rufung der Heiden , die verherrlichte Gemeinde aus Heiden und
Juden / ) 3 . Er läßt durch Wort und Beispiel das „ wandle vor
mir und sei fromm " zur Geltung kommen , das im Thristenstand als
Grundsorderung bleibt / ) 4 . In Taufe und Abendmahl ist der ganze
Sinn des erneuerten Bundes enthalten . Auch hier ist Erfüllung ,
denn das Blutvergießen im Alten Testament deutet als Vorbild auf
Thristi Kreuz hin / ) Denselben Weg der Bestätigung und Erfüllung
des mit Abraham geschlossenen Bundes gehen die Apostel / )

Sorgsältiger als Zwingli ordnet Bullinger das Gesetz ein , das
zwischen Abraham und Thristus steht . Auch dieses enthält die
CÄpiw koscleris : du sollst lieben Gott und deinen Nächsten / ) Weil
das Volk durch den ägyptischen Götzendienst gefährdet war , gefiel es
Gott , den zusammenstürzenden Bund durch das Gesetz zu stützen .
Weil sie fortfuhren , ungläubig und treulos zu sein , wurde das Joch
der Zeremonien auf sie gelegt / ) henoch und Joseph waren ohne
Reinigkeit ? - und Heiligkeitsgesetz , die Alten wurden gerettet dsnskieio
kosclei-is , nc>n leZis aut csremomÄl -um / ) Ihnen war der Bund
nicht aus steinerne Tafeln , sondern ins herz geschrieben / ) Das Gesetz
ist nebeneingekommen, es setzt die dem Abraham gegebene
Verheißung nicht außer Kraft / ") Der Unterschied der
Testamente betrifft nicht die sudstüntia koedsris ,
sondern nur die Accidentien , d . h . das israelitische Gesetz , das
veränderlichen und zeitlichen Eharakter trägt . " ) Im Alten Testament

' ) 22 " . -) 16 f .
2) 23 d . 16 : „ Nostrarurn psrtium sst uni Oso per tilisrn Lonstantsr aü -

dasrsrs , utpots um st soli onuiiurn donorurn autnori , st plaoitum sius
in inrioesntia vitas ambulars ." Die sofortige paränetische Verwendung des K , T .
für den Thristenstand geht durch die ganze Schrift .

«) 43 " . 44 . b) Zg » . g7 °) ig ?) 29 . 30 . «) 29 . °) 45 . ">) 29 .
" ) 23 >>: „ Vstsris st novi tsswrnsriti Spiritus populi noirisnewtursm

non oriri sx ipsa kosctsris sudstsritia , seä aseitiis c>uibus6am st aeeiclsnti -
bus , ô uas tsmporum intervallis aliuct ato,us aliuä pro äivsrsitÄts Zsntis
^ uäaieas suaclsutidus , aeessssrs , non ut psrpstus st unios a <1 salutsm
nscsssssris , ssct ut mutsbilis st pro tsmpors st pro personsrum st cau -
sarum rations enata , Zins ĉ uibus ipsurn koscius kacils subsistusrst ." Lk . p . 31 .
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wird Vergebung der Sünden versprochen , das Mysterium Thristi
wird durch Typen geweissagt . Neu ist im Neuen Testament , daß in
Thristo alle Zeremonien erfüllt sind , aber neu ist nicht , daß Glaube und
Liebe gefordert werden - denn Christus stellt ja ^ nicht die Zeremonien,
sondern — den innersten Sinn des Gesetzes : „ wandle vor mir und
sei fromm " wieder hert ) Paulus ist es zu tun um den Geist , nicht
um den Buchstaben . Die Vermischung von Gesetz und Evangelium
aber ist ebionitischt)

Diese Schrift Bullingers enthält eine deutliche Spitze gegen die
Täufer . Das ist einmal fühlbar bei der Behandlung der Taufe .
Es wird nachdrücklich hervorgehoben, daß im Alten und Neuen Bund
die Kinder nicht vom Bunde ausgeschlossensind , und daß die Kinder¬
taufe der Beschneidung als Siegel des Bundes entsprechet ) Das
bestätigt den Eindruck , daß überhaupt die Polemik gegen die „ Bund¬
genossen " sehr wesentlich dazu beigetragen hat , das Interesse an der
Föderaltheologie wachzurufen , da sich hier eine willkommene Be¬
gründung der Kindertaufe anbot , die einleuchtend und einfach an das
Beschneidungszeichen anknüpfen konntet ) Aber die erste Bundes¬
schrift der reformierten Kirche ist noch umfassender vom Gegensatz
gegen die Wiedertäufer bestimmt . Nicht nur , daß Vullinger beim
Gesetz betont , Nagistrat und bürgerliches Gesetz seien nötig , weil nach
Thristi Gleichnis Weizen und Unkraut zusammen wachsen sollen ,
vor allem soll der Grundgedanke des Traktats der Verachtung des
Alten Testamentes wehren , wie sie ja bei Servet und den Täufern
vorlagt )

Durch alle Ausführungen geht nämlich die eine Idee , die von
Zwingli stammt : das Testament und der Bund sind einheitlich und
beständig , lvas die subswntia des Bundes betrifft , haben die Alten
das Gleiche wie die Nachkommen vernommen. Die Gläubigen des
Alten Bundes stehen mit uns in Glaubensgemeinschaft: „ una omriium
ante st post Ltiristuin sanetorum seclesm , unica sanetorum
reli ^ io . " „ Isstamentum unuiri vswi -um et nosti -um . " Abraham
wurde gerechtfertigt , sah den Tag Jesu und freute sich . Die christ¬
liche Religion ist also die älteste , denn von Abraham
an sind alle Gläubigen Thristen gewesen . Die christliche

' ) 31 f . 36 f . -) 36 37 . °) 10 f . 41 " ff .
^) Das , was van t ' Hooft S . S3ff . aus sonstigen Schriften Bullingers anführt ,

scheint mir dies nur zu bestätigen .
5) Das hat zuerst hervorgehoben Simlcr , I^ sri -Ätio , p . 16 . Dies Urteil

bedarf keiner Einschränkung ( gegen van t ' rzooft , S . 70 ) .
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Religion ist nichts neuerdings Entstandenes , sondern
etwas Uraltes . ^) Im Dienst dieses Leitmotivs steht die ganze
Schrift des Zürichers . Über einen lverkbund vor dem Fall findet
sich bei Bullinger noch keine Andeutung. Er schließt sich ohne
Künstelei an den Sprachgebrauch der Schrift an , gruppiert alles um
die Abrahamverheißung , mit nur flüchtiger Erwähnung der voraus¬
gehenden Bündnisse . Jedoch wird hier zum ersten Male der versuch
gemacht , den Vundesgedanken als konstitutives dogmatisches Prinzip
zu benutzen . Und die universalistische Tendenz , die durch die Ge¬
danken Bullingers hindurchgeht, gibt gleich zu Beginn der Bundes -
lehre eine Vorahnung davon , daß sich hier eine Theologie empor¬
ringt , die den starren prädestinatianismus durch eine neue Gedanken¬
reihe ergänzt . Jedoch ist diese Frage noch nicht zur Klärung
gebracht . 2)

Daß auch Talvin vom Bunde Gottes mit den Menschen spricht ,
ist bei seinem Eindringen in die ganze Fülle des Schriftinhalts selbst¬
verständlich . Bemerkenswert ist , daß er nach Bullingers Schrift
gerade die Vundesgedanken in seiner Institutio in der gleichen Richtung
wie jener ausgestaltet hat . Daß er sich dabei durch Zwingli und
Bullinger befruchten ließ , scheint mir zweifellos . Darum sei er nach
den Zürichern behandelt . ^)

Freilich , konstitutiv für die Systematik ist ihm der Bundes¬
gedanke nicht , wenn er auch besonders bei der Darlegung des Ver¬
hältnisses beider Testamente und dann vor allem in der Tauflehre
einen wichtigen Platz einnimmt . Er hat auch nicht eingehender den
Bund nach der juristischen Seite hin gewandt und die nach recht¬
licher Analogie beide Teile verpflichtende Abmachung behandelt . Das
Schema der späteren Zeit ist bei ihm nicht vorgebildet, von einem

p . 24 . 25 f . 27 . 50 . 38 : ,Apu6 vsum unum sst kosäus illuä astsrnum ,
c>uoci pro clivsrsitats tsrnporurri vsris üisponitur ." cf . Euseb , X . G . , I , 4 .

2) Leo Zudae , Der größere Katechismus ( 1534 ) , schließt sich völlig an
Bullinger an , vgl . van t ' Hooft , Z . 52 f . Die pfälzische Rirchenord -
nung von 1563 (Richter , Uirchenordnungen II , S . 258 f .) geht auch nicht über
Bullinger hinaus . Der Bund ist beiderseitige Verpflichtung von Gott und Mensch .
Erwähnt wird außer dem Kbrahamsbund und dem Gnadenbund mit Israel der
Bund Gottes in der Uindertaufe . Unsere Rinder sind im „Reiche und Bund
Gottes ." Diese Verbindung wird uns bei Vlevian als Lieblingsgedanke begegnen .

°) vgl . van den Bergh , Talvijn over het Genadeverbond . Die Znsti -
tutio von 1539 enthält schon alles wesentliche , aber die von 1559 bietet gerade
beim Bundesgedanken noch interessante Ergänzungen .
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Bunde mit Kdam zu sprechen , gehört nicht zu der ihm gewohnten
Redeweise , einfach weil diese zunächst keinen ausdrücklichen Anhalt
im Bibeltext findet . Etwas wie einen Werkbund kann man bei
Calvin nicht nachweisen , trotz seiner Betonung der Erkenntnis des
Schöpfers gemäß dem Akiuiinu3 natui ^ e oi-äa / ) Freilich kommt
eine Stelle in der Institutio von 1559 nahe an jene Unterscheidung
heran . 2) Wohl sind aber alle Spuren des Naturrechts bei Talvin
vorklänge des späteren Naturbundes und wirken aus die Folge¬
zeit zusammen mit den noch zu erwähnenden Gedankenreihen
Melanchthons .

Die Hauptlinien , die bei ihm begegnen , sind folgende : Gott hat
mit Kbraham einen Bund gemacht , und zwar ist schon dies ein
Ai-atuituin koedus / ) ein Bündnis der Barmherzigkeit / ) So bestand
also bereits vor Thristus ein Gnadenbund zwischen Gott und Israel / )
Die Weissagungen , die David empfing über die Beständigkeit des
Reiches , waren die Bürgschaft für den Bestand des Bundes / ) Das
Gesetz aber ist die Bestätigung dieses ersten Bundes . lNose bringt
den Gnadenbund in Erinnerung und ruft zurück zu dem Bunde , der
mit Abraham eingegangen war / ) Die Verwendung der alttestament -
lichen Geschichte ist bei Talvin reich und lebendig , niemals schematisch .
Wenn schon er äußert , daß Gott einen oräv , eine okeorioims in
6ispsn3Änäc > toeäei -e verfolge , so besteht genau wie bei Zwingli
diese Ordnung doch nicht darin , daß das protevangelium alles vor¬
wegnimmt , sondern umgekehrt : die dem Adam gegebene Verheißung
gleicht dem schwachenFunken . Mit sortlaufender Entwicklung aber
wird die Offenbarung immer stärker und deutlicher / ) Talvins
Eigenart besteht hier vor allem in einem ausgesprochen heils¬
geschichtlichenZug . Er zeigt , zumal in seinem Genesiskommentar ,
Ansätze zu einer Bundesgeschichte , er liebt es bereits , Perioden und
Etappen stärker zu markieren , vor allem aber beweist seine ganze
Terminologie , daß er die göttliche Offenbarung in ihrer geschichtlichen

2 , 34 . 36 vergleiche mit 2 , 175 f . Der Hinweis von v . d . L ergh , S . 21 ,
genügt nicht zu diesem Nachweis .

2) 2 , 54 : Nsminsrint srZo Isetorss , ms noncturn cis kosclsrs illo
äisssrsrs , yuo sibi Osu8 süopwvit ^ brakas Mo3 , st 6s illa äoetrinas
parts , <zM propris ssZrsgati ssinpsi ' tusrunt kidslss s, proianis Zsntidus ,
Huia in Lkristo kuit ; ss <1 tantum <zuomo <1c> sx SLi - iptura
ciisesrs Lonvsnigt , Osum , Hui muri <1i orsator sst , esrtiZ notis
ab omni eommsntitis , cisorum turda disosrrü . vie Sperrungen von mir .

°) 2 , 253 . 326 . ») 337 . ") 250 . 253 . 62 . °) 326 .
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Entwicklung und ordnungsmäßigen Veranstaltung verstehen will , wenn
freilich die Ausführung noch rudimentär ist . !) Die geistlichen Ver¬
heißungen sind im Klten Testament noch mit irdischen Schattenbildern
verknüpft , es ist noch nicht alles klar , das Testament ist noch in Decken
gehüllt . 2) Aber doch muß von den gleichen Vätern gesagt werden , daß

' ) Diese Behauptungen bedürfen , besonders im Blick auf Toccejus , einer
ausführlichen Begründung :

1 . Die Ansätze zu einer Bundesgeschichte . Hier ist vor allem zu
beachten , daß ihm im Genesiskommentar der Bundesgedankle der rote Faden ist ,
der sich durch alles hindurchzieht : Der Bund mit Noah 23 , 123 f . , die Bundes¬
schließung Gen . 15 : 23 , 216 , der Bund des ewigen Lebens hatte keine Beziehung
auf Ismael ( 23 , 229 ) , er umfaßt nur Isaak , nicht Esau , bleibt im Hause Jakobs
( 349 . 374 . 379 . 387 ) . Jakob wird gestärkt im Glauben an den Bund mit Gott
( 394 ) . Joseph bleibt in Ägypten des Bundes eingedenk ( 543 ) , der ausziehende
Patriarch Jakob erneuert das Andenken an den Bund (559 f . ) . Seine letzte
Handlung vor dem Sterben zeigt , ut Zratiss successio ad posteros äsklusrst (579 ) ,
Jakob ist zum Mittler und Bürgen des Bundes verordnet ( 587 ) , er setzt seine
Söhne zu Erben des Bundes ein (596 ) , er weiß dabei , daß der Bund Gottes bei
ihm ruht (596 ) . Die Väter brachten sich immer wieder das Zrstuituin tosäus
zum Bewußtsein (69 f . ) . Auch in den folgenden Kommentaren bleibt dieser
Gesichtspunkt : in Ägypten schien es eine Zeitlang , als ob der Bund unter¬
gegangen sei (24 , 9 ) . Auch Mose hat den Bund nicht aus dem Gedächtnis ver¬
loren (24 , 38 ) . Die Kinder Israels reden stets von dem Bunde , den Gott mit
den Vätern geschlossen : 24 , 43 f . 78 . 250 . 254 . Dabei steht ihm der Abraham -
bund stets im Vordergrund ( 31 , 101 . 763 ? 32 , 52 . 101 . 170 u . ö .) , der durch das
Gesetz am Sinai erneuert wird (24 , 192 ) . Auch in den übrigen Auslegungen des
Hexateuch und im Psalmenkommentar bleibt der Bundesgedanke herrschend .

2 . Die Perioden und Etappen . 23 , 168 hebt er hervor die Stufen
a ) Sintflut , d ) Bund mit Abraham . 23 , 218 errechnet er die Zeit vom Verheißungs¬
bund bis zum Erlaß des Gesetzes . 24 , 10 die Seit von Abraham bis zum Aus¬
zug aus Ägypten , 23 , 592 teilt er ein : vom Auszug bis zum Reiche Christi . Er
benutzt gern Entwicklungsgesichtspunkte , die sich aus der heiligen Geschichte un¬
mittelbar ergeben , vgl . z . B . 23 , 474 : mit Jakobs Tod teilt sich der Strom des
heiligen Geschlechts in zwei Arme . Er nennt die Namen Gen . 10 in 23 , 157
Bruchstücke einer Weltgeschichte.

3 . Die heilsgeschichtliche Terminologie . 23 , 238 : naec rstio
et oeeonoinia sä proinuIZationern usqus svanAslii äursvit . 23 , 592 :
eonstitu .it kixum oräinsrn eursuin , üonse apparsat Lkristus .
31 , 820 : in toto salutis nostras oursu apparsst vsi donitas . 36 , 442 :
Die Entwicklung des Reiches Thristi „ ab initio kinsm " . . . Universum
vnristi rsAnurn eomprensnäere ( in seinem Verlauf ) . 37 , 149 f . : der oursus
reZni kommt aä eumulum st psrtsetionsm . 37 , 366 : sä Lnristuni usous
eontinua seris vsnirs nsessss sst . Ferner 25 , 14 : patres autsni per
Ar saus clsäuxit . Die Sperrungen von mir .

' ) 2 , 330 f .
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sie Christum hatten , ja daß sie ihn als Mittler erkannten / ) Schon der
Bund , der mit ihnen geschlossen wurde , war das suanAslii kosäus ,
dessen einiges Fundament Christus ist / ) Adam , Abel , Noah , Abraham
hatten den Eingang in das unsterbliche Reich Gottes / )

Die Unterschiede des Alten und Neuen Testaments beziehen sich
daher nicht auf die sudstantia des Bundes , sondern auf den moäus
Äämini3tl-ati0iii3 . Die Verheißungen sind die gleichen , der Baugrund ,
Christus , ist derselbe / ) wir haben mit den Vätern eine Bundes¬
gnade gemeinsam / ) Das wird mit den nämlichen Ausdrücken wie bei
Bullinger betont / ) Ja , so stark hat Calvin die innere Einheit der
Testamente hervorgehoben, daß er wie Zwingli nachher den Schein
abwehren muß , als ob er keine Unterschiede statuiere / )

Die andere Seite bringt Calvin so zur Geltung : Ewig und un¬
vergänglich ist zwar der Bund , aber seine Erfüllung ist erst Christus .
Er wird erst fest gemacht und zur vollen Geltung gebracht durch ihn .
Der Alte Bund hängt noch in der Schwebe ( vsluti in suspenso
erat ) , bis er durch Christi Blut mit fester , wesenhafter Bekräftigung
zu einem neuen und ewigen Bunde bestätigt ward . Die Zeremonien
des Alten Testaments , die aceidentia , armsxa , ÄoceZsoria , sind nunmehr
durch Christus abrogiert und antiquiert / ) In dem kosäuZ legale , das
durch Utose repräsentiert ist , herrscht Knechtschaft , dagegen im toe6u8
evanMlieum , das durch Christus geschenkt wird , waltet Freiheit / )

Der Satz , daß wir mit den Alten eine Bundesgnade gemeinsam
haben , findet nun aber auch hier seine besondere Verwendung in der
Sakramentslehre . Auch Israel hatte Sakramente : Beschneidung ,
Reinigungen , Gpser , Riten . Sie sind durch Taufe und Abendmahl
endgültig ersetzt / °) Es besteht ein innerer Wesenszusammenhang,

' ) 2 , 314 .
2) 315 ; vgl . 23 , 391 : in Lkristo lunüatum kuisss Osi kos6us , Christus

Grundstein des Gnadenbundes schon im K . T . : 36 , 22 . Der Kbrahamsbund in
Christo gegründet , dem Jakob in Christo verbürgt ( 37 , 64 . 23 , 391 ) .

») 2 , 317 . «) 315 . °) 317 . 315 .
°) Inst . 1539 ( Bullinger schrieb 1534 ) sagt er 1 , 802 : „ k^ trurn oinniurn

kosäus aclso substantis st rs ipsa ninil s nostro 6iKsrt , ut unuin proisus
atqus iclsin sst . ^ äministratio winsn vsriat . Dazu vergleiche die Wendung
aeeiclsntia in 2 , 332 .

2 , 329 .
6) 332 f . Das rosclus mit Kbraham ist stabile st kirrnum geworden in

Christus : 23 , 173 , vgl . 24 , 44 . 37 , 64 .
°) 2 , 332 . 335 . ">) 956 .
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wenn auch Gott den Zeiten entsprechend die geeigneten Zeichen ver¬
schieden wählt / ) Weil der einmal geschlossene Abrahamsbund den
Christen heute nicht weniger gilt als ehemals dem jüdischen Volk ,
so ist eine feste Beziehung der Taufe zur Beschneidung vorhanden .
Die Beschneidung war ein Siegel zur Bekräftigung der Vundes -
verheißung . lvie aber die Kinder der Juden als Erben dieses
Bundes von den Kindern der Gottlosen unterschieden und ein heiliger
Same genannt wurden , so gelten auch jetzt die Thristenkinder als
„ heilig " . Ist der Abrahamsbund durch das äußere Sakrament der
Beschneidung besiegelt worden , so ist die Kindertause das entsprechende
Siegel für uns . Der Bund ist ja doch eine Israel und uns zusammen¬
schließende Einheit . Nur der inc>6us conkil'inanäi ist ein verschiedener / )
Die Kleinen gehören als Kinder gläubiger Eltern schon von Mutter¬
leibe an liasi -eäitÄi'io jure , seeunäum pi -omissioriis korinulain zum
Bunde / ) Zn der Kindertause wird dem Täufling der Bund des
Herrn aufgestempelt und eingezeichnet / )

So hat Ealvin mit Zwingli und Bullinger der sakramentalen
Verwertung der Bundesidee in der reformierten Kirche den Weg
gewiesen . Überall steht die Auseinandersetzung mit dem Täusertum
im Hintergrund . Das volkskirchliche Interesse fördert hier die heils¬
geschichtlicheBetrachtung . Dieser heilsgeschichtlicheZug wurde noch
verstärkt durch die Einflüsse Melanchthons , der zudem die natur¬
rechtlichen Motive an die Söderaltheologie weitergab .

Auch bei Melanchthon findet zwar der Bundesbegrisf noch keine
systematische Verwertung , jedoch hat er im „ Lxalnerl oräinanäoi -um " / )
das aus reformiertem Kirchengebiet viel benutzt ward und durch
pezels Ausgabe für Toccejus ' Vaterstadt Bremen wichtig wurde , die
Kindertause als ein inutuum koeäus , als eine nuitua obli ^ atic»
zwischen Gott und dem Täufling behandelt . Dort wird auch der
Begriff der stipulatio ( stipulatio bonae coriZcisntiae gibt den Anlaß )
in Verbindung mit dem Bündnisgedanken ausdrücklich hervorgehoben .

5) 315 . 317 . 339 .
2) 979 f . Übrigens wird der Zusammenhang zwischen Bund und Tauf¬

sakrament auch in den Kommentaren immer wieder betont , vgl . z . V . 23 , 148 f . ,
221 , 239 f . , 242 , 243 f .

-) 2 , 993 .
4) 982 . Tine Zusammenfassung 992 : «Zuars nikil plus in pasäobaptismo

prssssntis skkieaeias rs ^ uirsnäum sst , l^uam v.t kosüv . s ov.ni illis a äomino
perev .s8v.ni obkirinst st sanoiat . vgl . v . d . Bergh , S . 108 ff . 118 ff .

5) L . k . 23 , 42 .



In dieser Ausdrucksweise ist schon der Keim enthalten zu jener
späteren Ausbildung des Bundesgedankens nach Analogie des Verbal¬
kontraktes im römischen Recht / ) Aber auch abgesehen davon ist
gerade Melanchthons Bedeutung für die spätere föderalistische Ent¬
wicklung der deutschen reformierten Theologie nicht zu verkennen . Liest
man den Abschnitt der Loci von 1558 , der vom Evangelium handelt / )
so findet man dort ein ausgesprochenes heilsgeschichtlichesInteresse
tätig . Die Art , wie er vom protevangelium ausgehend zu der dem
Abraham gegebenen Verheißung fortschreitet und alle diese alt -
testamentlichen vorklänge in Ehristus erfüllt zeigt , hat gewiß die
Neigung zur föderalistischen Gedankenbildung gefördert - denn der
Einfluß , den gerade die Loci in den Kreisen der deutschen Refor¬
mierten ausübte , war groß . Aber der Bundesbegriff ist dabei noch
nicht ausdrücklich in Anwendung gebracht . Daß die intensive Be¬
schäftigung mit Melanchthon ein guter lvurzelboden werden mußte
für die Bundestheologie , gilt aber noch insbesondere im Blick auf
das , was dieser über die lex nawras sagt / ) Er faßt diese auf als
die der menschlichen Natur angeborene Kenntnis des göttlichen Ge¬
setzes , sosern der Mensch Gottes Ebenbild ist . Sie ist zwar in dem
gefallenen Menschen verdunkelt , jedoch als ein weiter wirkender
Faktor immer noch vorhanden . Sie kommt überein mit dem ge¬
offenbarten Gottesgesetz . Fraglos ist hier die spätere Fassung des
Naturbundes , wie er seit Musculus gelehrt wurde und dann besonders
durch Ursinus in die reformierte Tradition überging , präjudiziert ,
wenn auch das betreffende Stichwort noch fehlt / )

' ) Kuf die juristische Seite der Frage wird später noch näher eingegangen
werden . Vgl . S . 62 . Wenn ich in diesem Buche eingehendere Studien über die
damalige Rezeption des römischen Rechtes nicht vorlege , sondern mich darauf be¬
schränke , auf heutige Darstellungen dieser Materie zu verweisen , so kann ich dies
darum wagen , weil von anderer Seite eine ausführliche Arbeit über dies Thema
vorbereitet wird , welche mein Buch in diesem Stück ergänzen wird .

2) ^ ^ 22 , 308 f .

<ü . R . 21 , 711 ff . 712 : „ Lst srZo vsra clskinitio IsZis naturas , Is ^ sm
narurss ssss notitiam IsZis divirms , naturas nomiiiis insiram . I6so snim
clicitur Iiomo scl imsZirisrn Osi eonclitus ssss , czuis in so luosdat irnaZo ,
nc»z sst , notitis Osi st similituclo Huasüam insntis üivinas , icl sst , cllserimsn
konsstorum st turpium , st euiri liis notitiis eonArnsbant virss noiriiriis .
vgl . Troeltsch , Vernunft und (Offenbarung bei Ioh . Gerhard und Melanchthon .

^) So auch Lang , Heidelberger Katechismus , S . I^XV , der nur Musculus
übergeht .

Schrenk , Coccejus . II , 5. 4
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Nachfolger Vullingers :
Musculus . Szegedin , veluanus , Sneeanus , wiggertsz .

Vullingers Einfluß läßt sich in der Schweiz , in Ungarn und
Holland sicher feststellen . Aber sogleich beginnt auch die scho¬
lastische Behandlung sich des Gegenstandes zu bemächtigen . Die erste
Phase dieses Prozesses ist bei w . Musculus in Bern zu beobachten ,
dessen Formulierungen Szegedin übernimmt . ^) Beiden ist aber
die Föderallehre nur ein Locus unter andern , nicht ein Gesamtsystem .
Der Locus heißt bei beiden : Oe kosdere ac testamentc » l) ei . Diese
zwei Begriffe werden unterschieden , nicht identifiziert. Beim Bund
wird eine Zweiteilung vorgenommen. Während Bullinger , abgesehen
von kurzen hinweisen auf die Vorgeschichte, den Einsatz bei Kbraham
machte , will bei Musculus und Szegedin eine umfassendere dogmatische
Verwertung alles , darum auch die Schöpfungstatsache, sud speeis
kosclei-is begreifen . Es ergibt sich ein zweifacher Bund , der aber
noch nicht ganz mit dem Werkbund und Gnadenbund der späteren
Dogmatik übereinkommt . Das koeclus ^ ener - ale wird mit der
Schöpfung geschlossen . Szegedin sagt : mit der ganzen ter -ras
mackina , allen Menschen und Tieren , Tages - und Jahreszeiten .
Es begründet die Grdnung des Weltalls . Es betrifft den Menschen ,
sosern er Glied der Schöpfung ist . Dieser Bund mit der Erde ist ein
zeitlicher . Davon wird unterschieden das koeäus speeiale . Es
währt ewig und betrifft den wahren Samen Kbrahams , die Er¬
wählten , die alle von Anbeginn in dieses Bündnis ausgenommen sind .
In drei Zeiten ist das kosclus spseiale zu teilen : 1 . ante IkMm ,
2 . sud leZe , 3 . pc>8t le ^ em . Wie bei Bullinger wird den acces -
soria des Bundes , die den verschiedenen Perioden entsprechend
wandelbar sind , die sudstantia koectsi'ls gegenübergestellt, die un¬
veränderlich bleibt . Die schärfere Fassung des Erwählungsgedankens
gibt diesen dogmatischen versuchen ein anderes Gepräge als dem
universalistischen Grundriß Bullingers . Doch wirkt die bei ihm vor¬
handene Geschlossenheit noch darin nach , daß im Grunde ( heils¬
geschichtlich betrachtet ) nur ein einziger Bund des heiles gelehrt wird .

' ) Musculus , I^oei , p . 141 ff . Szegedinus , I^ooi , p . 71 : vs kosäsrs
ac: ts8t . Das ungarische Erlauthaler Bekenntnis von 1562 bringt zwar
schon einen Abschnitt „ Os kosäsridus " , jedoch handelt es sich dabei nur um eine
Gegenüberstellung von 51. T . und N . T . Auffallend ist allerdings bereits der be¬
tonte Gebrauch von stipuwtio und stipulstor , also die Aufmerksamkeit für die
juristische Seite des Segriffs , vgl . L . F . N . Müller , Bekenntnisschriften , S . 273 f .
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Es wird nicht etwa ein Werkbund dem Gnadenbund gegenübergestellt,
denn eine innere Verbindung jenes tosäus ^ ener -als mit dem
toeäus spseials ist noch nicht da . Das erste ist noch nicht ein¬
geschmolzenin den Prozeß der Heilsgeschichte .

Sei der niederländischen Gruppe , die von Vullinger inspiriert ist , !)
kann man so recht beobachten , wie wertvoll der Bundesgedanke den
Reformierten für die Sakramentslehre wurde , zumal im Kampf mit
den Lutheranern , die ihre Auffassung der mangelnden Tiefe ziehen .
Indem man die Gnadenzeichen als bundstiftende , den ewigen Bund
repräsentierende Handlungen aufsaßt , werden sie gewertet als ein
Gewißheit erzeugendes Eingreifen des gegenwärtigen dreieinigen
Gottes , von diesem Interesse sind die Ausführungen dieser Nieder¬
länder getragen , die außerdem in der Ablehnung der doppelten
Prädestination einig sind und darin auch ganz offensichtlich durch den
Bundesgedanken gestärkt werden .

Zuerst ist Johannes Anastasius veluanus zu nennend )
Im „ Laien Wegweiser " saßt er die Sakramente nicht nur aus als
Wahrzeichen des gnädigen göttlichen Willens an uns , durch die
Gottes Geist unsere herzen tröstet und im Glauben stärkt , sondern
auch als Bündnisse ( vei -dontnussen ) , durch die wir uns an Gottes
Dienst binden . 2) In der Taufe macht Gott einen Bund ( verdont )
mit den Christen und wir schließen einen solchen mit Gott . Wie die
Beschneidung ein Bundeszeichen war zwischen Gott und Abrahams
Kindern , ein Gedenkzeichen und Siegel des Gnadenbundes , so ist es
jetzt die Taufe . Gottes Bund mit uns enthält die Zusagen (beloikk -
tsnissen ) , daß Christi Tod eine vollkommene Bezahlung für unsere
Sünden vor und nach unserer Taufe sein soll und der heilige Geist
unser Helfer gegen Sünde und Teufel . Diese Zusagen gegenwärtiger
und zukünftiger Gnade werden uns in der Taufe so versiegelt und
aus den Leib geschrieben , daß wir das tröstlicheGnadenzeichen allezeit
bei uns tragen dürfen . Unsere Zusage ( deloikktsmZ ) aber besteht
darin , daß wir willig werden zu glauben , dem heiligen Geiste zu
folgen , den Lüsten abzusterbend) Auch im Abendmahl wird uns der

Zu Veluanus vergl . auch v an t ' Ho oft S . 131 ff . , zu Snecanus S . 163 ff .
2) Zn Betracht kommt vor allem Leken wechwvser , 1554 , Nachtmal Thristi ,

1557 . Beides neugedruckt in Bibl . Ref . Neerl . IV , S . 123 — 451 . Ferner eine von
Bockmühl neu aufgefundene Schrift , eine Neubearbeitung der vorgenannten ( vgl .
dieser in Theol . Arbeiten aus dem rhein . Wissenschaft !. Predigerverein 1912 , 5 .
11l) ff .) . Sie heißt : Ein kurtzer Wegweiser wie ietz die lauffende jrtumb zu meiden . .
1564 . ->) K . a . <v . S . 190 . S . 191 .

4 *
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Neue Bund , d . h . „ die Verheißung Gottes von der Vergebung unserer
Sünden " allein um Thristi willen versiegelt / ) Testament bedeutet
ebenfalls die Verheißung von der Vergebung der Sünden , die in
Thristi Blut erworben ist / )

Das Evangelium , d . h . die gute Zusage und Verheißung von
der Vergebung , ist aber schon dem Kdam , Abraham , Isaak , Jakob ,
David geschenkt . Schon 5ldam und Eva wurden betrübt durch das
Gesetz und ausgerichtet durch das Evangelium / ) Noch klarer sagt er
in der Schrift von 1564 : Thristus hat diesen Bund auf Erden er¬
neuert durch predigt , neue Siegel und Kreuzesleiden. Lei Kbraham
handelt es sich um die Verheißung der Gnaden „ vmb des künfftigen
Thristi willen " , die alten Siegel gelten „ biß auff die Zukunft Thristi " .
Thristus hängt dann in Taufe und Kbendmahl neue Siegel an die¬
selbe Verheißung / )

Diese Bundestheologie geht bei veluanus Hand in Hand mit
einer Ablehnung der doppelten Prädestination , besonders derjenigen
zur Verdammnis . Es wird die universalistische Gnadeneinladung
hervorgehoben ' und gesagt : „ der gute Gott gönnt allen Berufenen
die Seligkeit " . Besonders wird dagegen polemisiert , daß die un¬
getansten Kinder nicht sollten selig werden . Die alten Lehrer der
Kirche haben so nicht gelehrt . Erst Kugustin ward „ pi-sässtinatoi ' " / )

Nachtmal S . 474 . Es kann hier im vorbeigehen ein Beitrag gegeben
werden zu der Frage , ob der „Kurtze Wegweiser " veluanus zuzuschreiben ist .
Dies muß gerade im Blick auf die föderalistische Ausdrucksweise , die sich bei ihm
als ein unverlierbares Moment der Sakramentslehre zeigt , bejaht werden . Man
vgl . mit der oben erwähnten Stelle im Nachtmal die im Rurtzen Wegweiser
S . 76 : Der wein ist ein Gleichnis seines Gnadenbundes , „nemlich das vnsere
seelen mit seinem bund getrencket vnd gespeiset ( daß ist ) getröstet vnd erfrewet
sein sollen . . . . Der Neue Bund ist die „ gnedige Verheißung und Zusage Thristi
von gewisser Vergebung aller vnser sünden durch sein leiden vnnd blutvergießen " .

2) Nachtmal S . 474 . Im X . w . S . 781 sagt er noch ausführlicher : resta -
insntum bedeute „ ein zeugnuß des gemüts vnnd willens " . Kber es ist derselbe
Gedanke : „ Gottes testament ist Gottes zeugnuß vnnd Verheißung / von seinem
gemüt vnd willen zu vns ." Klso ist Bund und Testament „ ein ding : vnd ein
wort wirbt durch das ander recht verstanden ."

°) Leken wechwvser , S . 164 . vgl . Uurtzer wegw . , S . 771 . Der Bund der
Gnaden ist auch gemacht mit kldam und Eva . . . (folgen fast die gleichen Namen ) .
Sie haben auch die Verheißung von der Vergebung der Sünden gehabt durch das
Leiden Thristi und standen im selben Gnadenbunde mit Gott .

«) Nurtzer wegw . , S . 77 .
°) Leken wechwvser , S . 153 . 156 . 201 . 317 , vgl . Nachtmal S . 418 .
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Auch bei Gellius Snecanus , der einen bemerkenswerten
systematischenZug aufweist , ist doch die Bundeslehre im wesentlichen
nur der Unterbau zur Behandlung der Sakramente , von denen der
größte Teil der Hauptschrist ( I. oei communes ) handelt . Seine Ab¬
hängigkeit von Lullinger ist überall deutlich . Sie zeigt sich einmal
in der Beschränkung aus das Aratuitum kosäus / ) in der betonten
Hervorhebung des Abrahamsbundes ^) und vor allem in der Unter¬
scheidung von sudstantia und aeeiäsntia , bezw . tsmporaria des
Gnadenbundes . 2) Dieser ist ein kosäus unieum , Perpetuum et
aeternum , was durch die Unterschiededes Alten und Neuen Testaments
nicht aufgehoben wird .^) Die Heilsökonomie wird auch hier geteilt durch
die Überschriften : „ ante le ^ sm , sud Is ^ e , post IsZ-ein " und diese Zeiten
der peeuliaris administrativ werden repräsentiert durch Abraham ,
Moses und Christus . 6) Jedoch geht nun Snecanus in der stärkeren
Betonung des schon im protevangelium gestifteten Gnadenbündnisses
über Bullinger hinaus . Er spricht von dem Bunde mit Adam , nach
dem Fall , von dem mit Noah und Abraham , und endlich von dem
durch Thristus . ^) Überall aber ist Thristus als Mittler und Fundament
des Bundes wirksam , denn hebr . 11 wird allen Vätern Glauben
zugeschrieben und das Lamm ist nach Apok . 13 , 8 geschlachtetvon
Grundlegung der Welt her . ^) Der tiefste Gehalt des Bundes ist die
Versöhnung durch Thristus zur Überwindung der Sundes ) Es ist
göttliches Entgegenkommen unserer Schwachheit gegenüber , daß er aus
menschliche Art ein Bündnis eingeht , wie es zwischen psrsonas
eoriti-alisntes stattfindet . ^) Gott verpflichtet sich seinerseits mit Aus¬
schaltung alles menschlichen Verdienstes , das zusammengebrochene
Menschengeschlecht , Erwachsene und Kinder , in den Rechtsstand der
Adoption aufzunehmen — die impulsiva causa koeäeris ist die reine
göttliche Barmherzigkeit . ^ ) Gott verspricht ( Gen . 17 ) unser Gott zu
sein . Die Bundesgenossen hingegen werden ermahnt zu Glauben ,
Liebe und Gehorsam : „ wandle vor mir und sei fromm " . " )

I. oei communes , 1607 , p . 3 . 37 . ^ p . 3 . 39 f . 41 . 44 . 54 . 60 . 61 f . 6S .
-) 60 f . 81 . 4) gg f gg . 5) gi
°) 3 . 39 . 40 f . 44 . 60 . ' ) 41 . 61 . 81 . «) 50 .
") 37 f . p . 36 sagt S . an einer einzigen Stelle im Blick auf Gen . 9 , 9 f . , daß

das kos6us nicht allein mit den Menschen geschlossen sei , sondern ^ snsratim
stiam omnibus crsatis rsdus , doch 37 wird wieder betont : non eum drutis
animalibus sveeiatiin inijsss kosüus , ssd oum nominidus a <1 ipsius imaZinsm
vreatis .

>°) 53 . " ) 62 f .
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Der Hauptakzent aber wird nun eben darauf gelegt , daß erst
von diesem Verständnis des Bundes aus das rechte Licht aus die
Taufe fällt , daß die Kinder der Gläubigen , als Samen der Bundes¬
genossen mit in den Bund eingeschlossen sind und daher ein Unter¬
schied ist zwischen den Kindern der Gläubigen und denen der Un¬
gläubigen , die dem Bunde Gottes fremd sind / ) Ebenso wichtig ist
ihm die Beziehung des Bundes zum Abendmahl / ) von den Sakra¬
menten des Alten und Neuen Testaments als der Bestätigung des
Bundes hat er ausführlich gehandelt . Sichtbare Zeichen des Bundes
sind schon der Baum des Lebens und der der Erkenntnis , die Gpfer ,
der Bogen in den Wolken , die Veschneidung , das passah , im Neuen
Testament Taufe und Abendmahl . In allen diesen Zeichen ist die
gnadenvolle Verheißung Gottes über unsre Versöhnung durch Thristus
enthalten ( Thristus war der Baum des Lebens im Paradiese ) .
Während die anderen Zeremonien zeitlicher Art sind , sind die Sakra¬
mente beständige Zeichen und in bezug aus die substantw give res
siAnaw besteht kein Unterschied / )

So wird also besonders auch in der Sakramentslehre Ernst
gemacht mit Bullingers „ testamentum et toeäus unicuin et aeter -
num " . Ts tritt dabei klar zutage das Interesse der Heilsgewißheit ,
das Snecanus an solcher föderalistischen Kuffassung der Sakraments¬
lehre hat . „ Hic inciclit cc>nso1ali6i locus 6e certituäins et kirmi -
wts äivinas ^ ratiae et riostra Zalutis . " ^) Gott verkehrt mit uns
nach der Weise des Bundes , „ damit wir nicht zweifeln sollen an der
Unveränderlichkeit des göttlichen Nates " / ) Die Gnadenverheißung ,
der tiefste Sinn des Bundes , bringt zwar eine Versöhnung der ganzen
Welt , aber sie wird sozusagen nur innerhalb des Gnadenbundes
flüssig , da wird sie gebunden an die Erwählten und auf diesem Wege
erst wird sie den Gläubigen zur unerschütterlichen Gewißheit / )

von einem Bunde mit Adam vor dem Fall weiß auch dieser
niederländische Absenker der Bullingerschen Theologie noch nichts .
Wiggertsz , der von einem Bunde mit Adam redet , läßt diesen auch
erst nach dem Fall geschlossen sein , mit allen Nachkommen Adams
zugleich . Wiggertsz ist übrigens derjenige aus dieser Gruppe , der am
entschiedenstendie universalistische Tendenz vom Bundesgedanken aus
vertritt und sich dadurch in kirchliche Kämpfe verwickelt / )

-) p . 41 . 43 — 45 . S4 . y 69 ff . y 66 . 69 . 72 f . 81 . 151 .
54 . °) 37 . °) 37 f . 50 .

' ) Kuf Tornelis wiggertsz gehe ich nicht ausführlicher ein . Schriften



Es steht also fest , daß schon vor Eoccejus die Föderaltheologie
in Holland sich einbürgerte . Sie wurde dort dermaßen Allgemeingut,
daß sie später sogar bei Krminius ^ und Episcopius ^) nicht
fehlte . Der eine behandelt das Zratiosuiri toeäus im Zusammenhang
mit dem königlichen Amt Thristi , der andere zeigt eine noch aus¬
geprägtere Fassung in dem Kapitel : ve primc » post lApsuin kosclers .
Doch darf , wenn man der Genesis dieser Einflüsse aus die Nieder¬
länder nachgeht , nicht allein Bullinger genannt werden , dessen Haus¬
buch in Holland sehr verbreitet war . Inzwischen kam zu diesen alten
Anregungen noch ein neuer Impuls , der von Ursinus und Glevianus
ausging und dessen Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden
kann , weil er eine lebendig religiöse Verarbeitung des Bundesgedankens
brachte und durch das Mittel katechetischerund erbaulicher Schriften
eine breitere Einflußsphäre gewann . Ursinus und Glevianus sind die
wirksamsten Mittelglieder zwischen Bullinger und den späteren
Föderaltheologen . Es wird zunächst unsere Aufgabe sein , zu ver¬
stehen , wie es zu der besonderen Ausprägung ihres Beitrages kam .

Die Anfänge der heilsgeschichtlichen Theologie bei den
Deutsch -Reformierten : Hqperius , Boquinus .

Musculus und Szegedin , so interessante Einzelzüge sie in der
Wetterführung der Züricher Gedanken beisteuern , stellen doch nicht so
energisch wie Bullingers Schrift den Bund in den Mittelpunkt der
ganzen Theologie . Jene vogmatiker halten , wie viele ihrer späteren
Nachfolger , fest an der Lokalmethode, bei der wohl auch der Bundes¬
gedanke seinen Platz findet , aber ohne seine umwälzende Kraft zu
offenbaren . Man hat oft fast den Eindruck , daß er nur neben
andren Herbarien eingeschachteltwird . Seit der Mitte des 16 . Jahr¬
hunderts aber setzt nun eine vor allem von Heidelberg ausgehende

liegen von ihm nicht vor . vergleicht man die Topien ofte Umschriften mit Trig -
landius , Uerckelycke Geschiedenissen, p . 233 — 270 , so scheint er gesagt zu haben ,
daß die Kdamskinder den Knteil an der schöpfungsmäßigen Gottebenbildlichkeit ,
die Erbsünde und die Wiedergeburt geerbt haben , indem der Gnadenbund mit
ktdam und seinem 5amen geschlossen ist . vom Urständ scheint er die katholische
Anschauung ( humanistisch vermittelt ? ) vom äonuin supersääituiii zu haben .
Diese Position sucht er zu stärken durch den Föderalgedanken . Er ist ihm eine
Hilfskonstruktion , um den freien Willen geltend zu machen , vgl . van t ' Ho oft ,
S . 187ff . Uorff . S . 44ff .

' ) Krminius , Disputationes , p . 173 .
2) Eviscopius , visp . in opp . öll '', p . 420f .
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theologische Bewegung ein , durch deren Auswirkungen der Vundes -
gedanke ein neugestaltendes Lebensprinzip wird . In diesem eigent¬
lichen Föderalismus , der zwar vorlaufende und gleichzeitigescholastische
Krbeit in sich ausnimmt , sie aber den höheren Gesamtzwecken dienst¬
bar macht , wächst dann ein Gegner der philosophischen , konstruierenden
Dogmatik heran , der durch die Betonung der geschichtlichen Offen¬
barung auch die starren Formen der nachcalvinischen Prädestinations¬
lehre erweichen wird . Nachwirkungen besonders von Melanchthon
und Butzer her strömen in die Bewegung ein .

Einen wichtigen Beitrag zu dieser Richtung gibt der Marburger
Kndreas hqper ins durch seine „ Nstlioäi ttisolo ^ ias " von 1566 .
Er kommt von Butzer her . Er zeigt , wie Gott die Welt geschaffen
habe , um die Kirche zu gründen . Diese beginnt schon im Paradiese .
Solcher Gebrauch von eeelssia , erinnert an Melanchthon . ^) Die seinen
Kufriß gliedernden hauptbegriffe sind Gesetz und Evangelium ^ vor
und nach dem Fall . Das Neue ist hier , daß die ganze Dogmatik
unter den heilsgeschichtlichenGesichtspunkt gestellt roird . ^)

Dann hat , von Melanchthon ausgehend , der Franzose Petrus
Boauinus ^) ein vertiefendes Moment in die Entwicklung hinein¬
geworfen , das so recht dazu angetan war , das persönliche Glaubens¬
interesse wachzurufen. Zwar geht dieser Heidelberger Theologe
nicht vom Bunde aus , aber indem er als letztes Ziel die Ge¬
meinschaft des Menschen mit Gott aufweist und die z- olvü) »-/ «
beschreibt als die Einpflanzung in den Leib Thristi , zeigt er
der Bundestheologie das innigste und innerlichste Motiv für
das Glaubensleben , das zugleich durchaus biblisch begründet ist .^)

>) vgl . 3 . Teil , Uap . 1 , 3 dieses Buches .
2) Heppe , Dogmatik des deutsch . Prot . , S . 147 , indentifiziert allerdings bei

Hvperius m . T . zu schnell seolssm , kosclus und rsZnum .
°) Boquinus weist in seiner IZxs ^ ssis äivinsö atczus kumsne « vtvail-/« ?

1561 , den Gedanken der Gemeinschaft auf in der Trinität , der Zweinaturenlehre , in
Ministerium , Lehre , Sakramenten , in der menschlichenNatur und der Heilsbeziehung
zu Gott . Zn diesem Grundriß der Glaubenslehre unter dem Gesichtspunkt der
Gemeinschaft sind die Hauptpunkte : 1 . Der Sohn Gottes wird durch Annahme von
Fleisch und Blut uns ähnlich . 2 . Die Erwählten werden mit ihm ein Leib . 3 . Die
Gläubigen sind untereinander ein Leib . So steht im Mittelpunkt seiner Theologie
das paulinische ,,<?S ^ « X (it <7roL " . Seine Vorliebe für die paulinische NInstik tritt
charakteristisch hervor in einem Bucheintrag , der sich auf der Herborner Bibliothek
findet . Tr knüpft offenbar an bei dem neuen paulusverständis des Le Fsvre
d ' Ttaples ,

Kuch bei der insitio in Lnristum wirkt ein calvinisches Hauptmotiv nach ,
vgl . dazu K . Lang , Zwei Talvin -Vorträge , Beirr , z . Ford . chr . Th . 1911 , S . 559f .
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I . Turaeus ' ) ( 1532 — 1573 ) , auch ein Melanchthonianer , hat die
Verschmelzung des Bundesgedankens mit dem der xot ^ c-i ^ / « nach
Boauinus ' Vorgangs in der Lehre vom Abendmahl durchgeführt.
Aber das sind alles erst Vorbereitungen .

ä ) Die Beziehung des Bundes aus die persönliche Heilserfahrung
der Gläubigen : Ursinus , Glevianus , Sohnius .

Eine kraftvolle Neuaufnahme und Wetterführung Bullingerscher
Tendenzen bringen vor allem Ursinus und Glevianus , die
allerdings ohne die erwähnten Zusammenhänge nicht betrachtet
werden dürfen . Ihnen ist der Bundesgedanke nicht nur gut für einen
dogmatischen Locus , vielmehr stellt tiefes persönliches Interesse diese
Formulierung in den Vordergrund der religiösen Gesamtäußerung .
Die gegenwärtige heilserfahrung des Gläubigen ist der Kusgangs -
und Brennpunkt ihrer Föderaltheologie , noch ganz anders als bei
den Niederländern , die wir behandelt haben . Das wird bei Ursinus
darin aus den ersten Blick erkennbar , daß in seinen vorarbeiten zum
Heidelberger Katechismus die Antwort auf die erste Frage nach der
„ kirma con80latio " im Leben und Sterben ursprünglich durch und
durch föderalistisch lautet : Daß mich Gott in seinen Gnadenbund aus¬
genommen hat . 3) Dem entspricht die Darlegung in den „ ^ xplieationss
eateetietieasV ) Dieser Bund ist die Versöhnung mit Gott , erlangt
durch Christi Mittlerschast , gegründet aus den Gehorsam und Tod
des Lohnes Gottes . ^) Das gegenseitige Übereinkommen zwischen Gott
und Menschen wird Gegenwartserlebnis des Glaubens : Gott versichert
die Glaubenden der Versöhnung , der Vergebung der Sünden , der

^ xsZssis psrspierm st tsrms ints ^ ra 6s saers , oosna von 1574 .
2) Boauinus über das Kbendmahl , vgl . bes . p . Mff . Dazu seine Schrift :

^ .sssrtio ritus kranAsncii usw .
2) Ich zitiere die Gpera , wenn nichts anderes bemerkt ist , nach der Kusgabe

von Nurinus Reuter , vgl . Literaturverzeichnis . Lumms , tnsoloZiss I , p . 10 :
„ lZuoct a Oso a <1 imaZinsin sms st vitam astsrnsm snm eonciitus : st post -
HUÄM nane volsns in ^ clamo sinissram , Osus sx immsnsa st Zratuiw inissri -
eoräig , ms rsespit in koscius Zratiss suas , ut proptsr odsclisntiam st mortsm
kilii sui missi in sarnsm , cZonst mini crsclsnti iustitism st vitam astsrnam :
atlzus nvlZ kosctus suum in eoräs inso psr spiritum suum , a <1 imaZinsm vsi
ms rskormantsm st cwnmntsm in ins abda patsr , st psr vsrdum 8uum st
si ^ na nuius kosctsris visibilia odsignavit .

^) Lxplieationsg oatsc -nstie . opp . I , p . 98ff . : „vs kosdsre vsi " .
5) Summa tnsol . p . 14 . Lxplio . oat . p . 99 .
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neuen Gerechtigkeit, des heiligen Geistes und ewigen Lebens „ per
st propter kilium meäiatoi -sni " . Die Menschenwiederum verpflichten
sich Gott zu Glauben , Buße und zum Dienst in wahrem Gehorsam .
In unsern Herzen wird dieser Bund besiegelt durch Gottes Geist und
Wort samt den Bundeszeichen . In Ursinus ' Schriften zur Sakraments¬
frage kehrt das immer wieder : die Taufe hat uns zu Bundesgenossen
Gottes gemacht , und das Abendmahl versiegelt uns die Bundesgnade ,
die uns in Christo geschenkt ist / ) Dieser Bund wird auch Testament
genannt , ist ja doch das Foedus durch Thristi Tod befestigt . Die
Heilserfahrung der Gläubigen aber schließt sich zusammen mit
der alttestamentlichen: schon im protevangelium ist Bund und
Testament mit allen Erwählten bis zum Ende der Ivelt geschlossen .
Im Klten Testament wird geglaubt an den Thristus , der kommen
soll , im Neuen Testament dagegen an den , der gekommen ist . Es
ist also im Grunde ein Bund und Testament , bei aller Verschiedenheit
der cil-cumgtaritiae , die sich im Klten Testament im politischen Ge¬
meinwesen und in den levitischen Zeremonien ausdrücken / ) Das er¬
innert alles stark an Bullinger und Talvin , deren angelegentliche
Hervorhebung des Bundes mit Kbraham Ursinus wohl ebenfalls
beeinflußt hat / ) In den bisher vorgeführten Gedanken tritt höchstens
noch stärker als bei dem Züricher Reformator das gläubige Gegen¬
wartsinteresse am Bundesgedanken hervor .

Jedoch ist nun auch die seitherige dogmatische Arbeit nicht
spurlos an Ursinus vorübergegangen . Sie findet ihren Niederschlag
darin , daß er bei Behandlung des Unterschiedes zwischen Gesetz und
Evangelium von dem Gesetz aussagt , es enthalte das koeäus naturale ,
das bei der Schöpfung von Gott mit den Menschen eingegangen sei ,
das Evangelium dagegen das kosäus Ai-atiae / ) Diese Unterscheidung

vgl . IZxsZssis vsras Äootrinas I , p . 8l)5 f . (beachte das zweimalige ssrvirs !) .
2) l 'kssss 6s sosna äomini ( Trstausg . 1584 ) , p . 360 . IZxsZ . vsr . cloetr . a . a . <v .
2) Lumina tnsol . p , 14 . IZxsZ . vsrss üostrinss p . 806 .
^) 1̂ . e . p . 806 . Vsra «toetrina <ts prineipaii tins saeramsntorum ( Erst¬

ausgabe ) p . 620 . lZxpIio . oat . p . 1dl) : „ I>sam in utro ^ us tsstamsnto ants st
post Lkristum sxkibitum Osus ersäsntibus st posnitsntiam aZsntibus pro
mittit i-smissionsm pseeatorum st nominss ss obliZsnt aci crslisncium vso ,
st ad posnitsntism aAsiutsni .

5) Summa tnsol . x>. 14 : „ I^ sx continst kosäus naturals , in «zrsstions a
I) so oum nominidus initum , noo sst , nstura nominibus nots , sst , st rs <zuirit a
nobis pörksLtam odsctisntiam sr ^ a Osum , et prasstantibus ssm promittit
vitsm astsrnÄM , non praestantibus minatur sstsrnas posnas : Luangslium
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tritt zwar vor den zuerst genannten Gedankenreihen verhältnismäßig
zurück , immerhin steht sie aber in der Einleitung zum größeren
Katechismus im Mittelpunkt und bestimmt die ganze Einteilung
desselben wesentlich , während sie dann allerdings in der Latscliesis
rumor in Wegfall kommt / ) Der Zusammenhang dieses Aspektes
mit der l « x naturae bei Melanchthon ist ebenso augenscheinlich , wie
die Beziehung des kosäus Mnei -als bei Musculus zu Melanchthons
Gedanken wahrscheinlich ist . Eine Abhängigkeit des Ursinus von
Musculus oder des Musculus von Ursinus braucht nicht angenommen
zu werden , da sie beide selbständig aus Grund der Melanchthonischen
Theologie und der mittelalterlich- scholastischen Lehre vom Naturrecht
weitergedacht haben könnend ) Die ungleich breitere Wirkung , die
von Ursinus ' Katechismus ausging , wird zur allgemeinen Annahme der
Zweiteilung in der Bundeslehre mehr beigetragen haben als die
Formulierung des Verner Dogmatikers .

Nicht weniger Beachtung als Ursinus verdient sein Mitarbeiter
in Heidelberg , T . Glevianus . Lchon darum , weil Eoccejus aus
ihn als auf seinen Hauptoorgänger hingewiesen hat / ) Auch er war
wie Ursinus mit dem Kreise Bullingers in enge Berührung gekommen ,
hatte aber zuvor bei Calvin studiert und dann später in Heidelberg
Boquinus aus sich wirken lassen , was sich alles bei ihm deutlich
wahrnehmen läßt . Daß er sich zuerst den Rechtswissenschaftengewidmet
hatte - - er war Dr . juris — , ließ ihn für den Komplex der Föderal¬
gedanken eine besondre Neigung mitbringen / ) Das kc>e6u8 inu -
Vsro LontinstkosäusAratias , noo sst , ininiins natura notnin sxistsns :
ostsnäit nodis sius institias , Main Isx rsquirit , iinplstionsin in Lnristo , st
rsstitutionsin in nodis psr Lnristi spirituin ; st prornittit vitsin astsrnsni
gratis proptsr Lnristuin , nis <Mi in surn ersännt .

>) vgl . darüber Lang , Heidelberger Katechismus , 5 . 1. XIVff . , I^XXVIIIf .
^) Musculus kann allerdings die Lninma tnsol . des Ursinus gekannt haben ,

da sie bereits 1562 vorlag , sie ist möglicherweise für Übungen Ursins im Heidelberger
Sapienzkolleg entstanden . Doch läßt sich ersteres kaum sicher ausmachen . Über
die scholastische Naturrechtslehre vgl . Troeltsch , Soziallehren , S . 253 . 261 ff .

'' ) Glevianus , Lxvositio s ^ indoli apostoliei sivs artienloruin kiclsi : in
ciua surnrns ^ ratuiti kosäsris astsrni intsr vsurn st kiäslss drsvitsr st psr -
Spions traetatur , ferner : Os substantia kosclsris Zratniti intsr Osuin st slsetos
und : Der Gnadenbund Gottes . Toccejus nennt ihn als seinen Vorläufer ^ rastatio
zu ? oscl . p . 40 .

4) Glevianus hat wie Boquinus in Bourges studiert . Dort ist die
Heimstätte der Rezeption des römischen Rechtes und seiner Nutzbarmachung für die
Ausgestaltung der französischen Monarchie ? vgl . auch voumergue , Calvin I ,
S . 141 ff .



tuus inter Partes asserisus ) ist nach dem Sündenfall geschlossen .
Es wird auch von einem Bunde mit Abraham und David gesprochen . ' )
Kber das heilsgeschichtliche tritt auch bei ihm mehr zurück , er geht
bei seiner paränetischen Behandlungsart , die es mit dem Heilsstand
des Thristenmenschen zu tun hat , vielmehr von der jetzt wirksamen
Gnade aus und weist alles heil im gegenwärtigen Christus aus .
So steht allerdings im Mittelpunkt seiner Theologie der Bund , aber in
Verbindung mit dem königlich -priesterlichen Walten Thristi . ^) Thristus ,
König und Priester , das sind die herzpunkte seiner Ausführungen in
der Substantia und Expositio , am meisten in der letzteren Schrift , wo
das königliche Amt der beherrschendeOberbegriff ist . ^) Die Frage ist
ihm nun : wie kommt das dreifache Amt mit dem Bundesgedanken
überein ? ^) Glevianus bahnt eine Belebung der spröden Behandlung des
dreifachen Amtes Thristi durch den Föderalgedanken an und arbeitet
auch hierin Toccejus vor . Er schweißt die Begriffe Bund und Reich
zusammen . Das ivsäus Ai-atuitum ist das re ^ num lütiristi , genauer :
durch das Erstere wird Thristi Reich herbeigeführt . Wo der Bund
zu seinem Recht kommt , da wird das Gottesreich in uns begründet .
Die conkosäsrati sind die vsri re ^ ni Ltiristi eives . ^) hier begegnet
uns zum ersten Male die systematischeVerbindung von Bund und
Reich , deren Verhältnisbestimmung ein Hauptproblem bei der Be¬
urteilung der Eoccejanischen Gedanken ist . °) Zweifellos ist die Vor¬
liebe für den Gedanken des Reiches dem Glevianus durch Johannes
Talvin übermittelt worden . Es drückt sich in seinem Bemühen , Reich
und Bund zu verbinden , die Tendenz aus , die souveräne Herrschaft

1) Lxpositio v . 76 .
2) Man beachte , daß auch das villenburger Bekenntnis ( T . F . R . Müller

5 . 722 ) das königliche Kmt Thristi ganz besonders hervorhebt .
°) Lxp . 3 ff . 75 ff . 89 . 131 ff . Ludst . 131 ff .

vgl . bes . kxp . 7S .
b) Lxp . 3 ff . 5 . 9 f . 20 . 47 . 75 ff . 89 . Ludst . 132 .
°) Die kurze Erwähnung bei Bullinger ( Thristus bestätigt das kosäus

Ästsrnurn , indem er das Reich bringt ) und die Zusammenstellung der Pfalz . R . <v .
sind nur Ansätze , vgl . S . 42 . 44 dieses Buches . Bei Talvin bahnt sich schon deut¬
licher die Verbindung an : tosdus und rsZni ooslsstis dsers ^ itas 45 , 238 . Zn
lid . II . cp . 10 der Inst , wird immer vom kosäus der Väter gesprochen und zu¬
gleich davon , daß sie den Eingang in das Reich hatten , daß die Propheten dieses
verkündigten 2 , 317 . 323 . Dder vgl . die Verknüpfung beider Begriffe bei David
2 , 250 . Kuch 31 , 471 könnte man anführen , wo die Berufung der Heiden insitio
in lamiliÄm ^ dradas genannt ist , so daß das Reich über alle Weltteile hin ver¬
breitet wird .
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Gottes , sein unumschränktes äommium , mit der aktiven , gläubigen
Mitwirkung des Menschen in Einklang zu bringen . Talvinisch ist
weiter die Beziehung aus die Prädestination . Der Bund hat es nach
ihm nur mit den Erwählten zu tun / ) Darum wird in der Substantia
auch der versuch unternommen , rsMum , koeäus und immutabils vei
äeeretum ( bezw . die sponsio des Lohnes ) zu verknüpfen / ) Freilich
bleibt es bei einer einfachen Nebeneinanderstellung, aber Eoccejus hat
gewiß diese Anregung mit in seine Arbeit hineingenommen - zumal
jene Verknüpfung von kvsäus und sx>c»n3ic>, von tosäus und vor¬
zeitlichem pactum , die sich bei Glevianus bereits deutlich findet / )

Glevianus schreibt keine Loci , sondern geht vom apostolischen
Symbol aus . Leine Lehrweise ist paränetischer Art , sie läßt die
praktische Abzweckung deutlich hervortreten . Der genannte Ausgangs¬
punkt ergibt die trinitarische Gliederung . Es gestaltet sich durch diese
Methode alles mehr dogmatisch , die heilsgeschichtliche Lebendigkeit tritt
zurück . Lein systematisches Hauptanliegen aber ist dieses : jegliches
heilsgut so dem Oberbegriff des Bundes zu unterstellen , daß immer
die Beziehung nach den zwei Hauptseiten : Gott und die Menschen , der
Bundschließende und die Bundesgenossen , entfaltet wird / ) Die klare ,
geschlossene Abrundung und praktische Faßlichkeit, der kernhafte , reiche
Gehalt — fern von aller soliantenhasten Geschwätzigkeit — erinnern
an den Genfer Meister , vor allem macht die geistliche Tiefe Glevians
Beiträge wertvoll .

Lie ist eine Frucht seiner ganzen Konzentration aus die eigent¬
liche „ Substanz " der Heilsgnade in Thristo . Glevianus , der wie Ursinus
den Bund als die Versöhnung in Thristus bestimmt ^) und dem
Heilsweg , aus dem die Erwählten das Ziel gewinnen , bei der Be¬
schreibung der Stufen in der Verwaltung des Reiches Ehristi besondre
Aufmerksamkeit widmet / ) ist durch und durch christozentrisch und reich
in der christologischen Entfaltung . Aber das wird alles nicht nur
lehrhast behandelt , sondern vom wärmsten praktisch - religiösen Interesse
durchglüht . Seine Besonderheit besteht endlich noch darin , daß er

-) Lxp . 9 . 2) Ludst . 132 f . 140 .
2) Ludst . 23 : ? rout domo äuplsx maluin coiuiuissrÄt , — ita kilius Osi

Mediator koedsris a vso constitutus , sponüst pro äusdus rsdus : 1 . ss satis -
saeturum pro psoeatis omiüuin , ouos pstsr si dsäit ; 2 . ss stiam stkseturum ,
ut sibi insiti paes eonseisutiss trusntur sto ,us in diss rsnovsntur ad Oei
imsZinsiu .

Ludst . 131 . 5) ßxp . 9 . °) Lxp . 5 ff .



— 62 —

nach dem Vorgang Talvins wie Boquinus das im Bund gegebene
neue Verhältnis zu Thristo als Eingliederung und Einverleibung
beschreibt / ) hier liegt ein mystisches Moment vor , das einem überall
bei Glevianus entgegentritt , und das aus eine besondre Innigkeit des
Gemeinschaftserlebnisses mit Thristus schließen läßt / ) Aber Glevianus
sagt diese Gliedschaft nicht nur von den Gläubigen des Neuen
Testaments aus . Weil Thristus von Anfang an der einzige Weg
des heiles war , schon im Alten Bunde , sind auch alle , welche je seit
Adam geglaubt haben , Glieder Thristi durch den heiligen Geist / )
Diese Idee der Einverleibung in Thristo , ihrem Ursprung nach ( ab¬
gesehen von dieser letzgenannten föderalistischenFassung ) gut paulinisch ,
aber auch augustinisch und reformatorisch, ist offenbar von Boquinus
her über Glevianus , zusammen mit der dem Letzteren eigentümlichen
Synthese kosäus - i-sZnum zu Toccejus gekommen .

Nach Ursinus und Glevianus tritt in die Heidelberger Tradition
ein : G . Sohnius ( 1551 — 1589 ) . Auch er ist durch juristischesStudium
für den Föderalgedanken disponiert , auch er kommt wie Ursinus von
Melanchthon her und entwickelt sich wie Glevianus zu Talvin hin .
Inhaltlich bietet er keine neuen Gedanken zu unserm Thema . Ts
ist die Theologie des Ursinus , die er in etwas schärferer Zuspitzung
mit Ausdrücken des römischen Gbligationenrechts zum Ausdruck
bringt / ) Der Gnadenbund wird bezeichnet als die mutua pactiv

Gnadenbund , 5 . 4S , Ludst . 138 f . , Lxp . 162 f .
2) Bei Glevianus begegnen uns oft Klänge , die an den späteren Pietismus er¬

innern , z . B . Gnadenbund S . 47 „vnd daß er in ewigkeit unser gnediger König
vnnd freundlicher lieber Henland senn vnnd bleiben roil " / . Es geht ihm
das Herz auf , wenn er die Wirkungen des erhöhten Königs in seinen slsoti
beschreibt . Hier spürt man den pulsschlag seiner Frömmigkeit und Theologie ,
vgl . Ludst . 138 f . , Lxp . 161 ff . 16S .

2) Gnadenbund , S . 190 .
G . Sohnius , Nstdoüus l 'dsoloAiÄS , Opera I , p . 249 ff . Zum Verständnis

der fortan immer stärker benutzten juristischen Terminologie sei an folgende Be¬
stimmungen des römischen Rechtes erinnert : Das Rechtsgeschäft der stipulatio
bindet beide Teile durch vsrda . Es erfolgt dabei mündlich gesprochen Frage
und Antwort , Der stipulator fragt etwa den , welcher verpflichtet werden soll : äars
sponäss , oder kaaers proinittis , oder kaoiss ? Dadurch entsteht dann die odliZatio
sx oontraetu . Im zweiseitigen Vertrag ist jeder Teil Gläubiger und Schuldner
zugleich , die Obligation ist beiderseits vorhanden . Der Gläubiger heißt stipu -
lator , der Nebengläubiger , welcher zur Stipulation zugezogen wird , um für den
Hauptgläubiger oder dessen Trben als Stellvertreter zu fungieren , heißt aästipu -
lator . ^ dprornissorist der , „ welcher eins Stipulation mit dem Gläubiger
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äs reeoneiliatioiie kvmim' s eum Oec> per et propter Lliristuin
insäiatorein . Christus ist der insäi ^ tor äuaruin pÄrtiuin clissi -
äentium . Der Bund ist eine mutua 3porisio und bringt mit
sich eine mutua odliss ^ tio . Gott verspricht , dem Gläubigen Gott
zu sein und verpflichtet sich , ihm Sündenvergebung und ewiges Leben
per et propter meZiatorem zu schenken . Der Mensch verpflichtet
sich ganz und gar zur Hingabe des Dienstes ( vso 3e gervum köre ) ,
zu Glauben und Gehorsam an Gott . Der Alte und der Neue Bund
sind eine innere Einheit , sie unterscheiden sich nur eireumstantiis
et mc>clc>. Dort geschieht die Versöhnung per Lliristum meäiatorem
aäliue extiibsnäum , hier per Lkristum mectiatorein sxtiidituni .

Trotz des formalistischen Moments , wie es die juristisch schärfer
gefaßte Begriffsbestimmung ohne weiteres mit sich bringt , zeigt doch
auch noch Sohnius deutlich , wie die Heidelberger Strömung den
Vundesgedanken als Motw des Gegenwartsglaubens verwertet . Doch
haben sich ihre Vertreter wenig beschäftigt mit der seit Musculus
und Szegedin offenen Frage , wie sich der Schöpfungsbund zum
Gnadenbund verhalte . Nur Ursinus war darauf eingegangen, indem
er sagte : das Gesetz enthalte den Naturbund der Schöpfung . Da¬
mit gab er wohl eine Anregung zur Lösung des Problems , aber
auch sein eigentliches Interesse galt dem jetzt wirksamen Gnadenbund .
Erst die nachfolgende Entwicklung bringt es zur inneren Auseinander¬
setzung zwischen Naturbund und Gnadenbund .

Die dogmatische Konsolidierung der Lehre vom Doppelbund :
Gomarus , Polanus , wolleb , Lgli , wendelin .

Es fehlt jetzt nur noch , daß das voppelschema zur allgemeinen
Annahme gebracht wird , dann ist der Grundstock vorhanden , den die
scholastischenBearbeiter bis in die Tage des Coccejus hinein als
Besitz ausweisen .

Entscheidende Anregungen für die begriffliche Weiterentwicklung
gibt Franziskus Gomarus . Seine aus dem Jahre 1594 stammende
Skizze ist zwar nur eine kurze Rede , zeigt aber den Zug zu einem

eines Dritten eingeht , um jenen durch ihre Mithaftung als Bürgen sicherer zu
stellen " . Ist er verpflichtet worden durch die Formel : ictsin <tars sponctss ? so
heißt er Sponsor . Savignn , Gbligationenrecht , I , S . 147 . II , S . 1 . 7 . 8 . 12 .
43 f . 205 f . puchta , Rom . privatrecht , 5 . 321 f. Scheurl , Institutionen , S .
230 f . 271 .



— 64 —

geschlossenenGanzen , und ihre Stellung am Eingang seiner Werke
empfahl sie der allgemeinen Beachtung / ) Freilich jst 5,^ sonstige
Theologie des Gomarus durchaus nicht föderalistisch , der Scholastiker
versucht sich hier einfach gelegentlich an einem zur Diskussion stehenden
Stoff , der in seiner Vereinzelung bleibt . Daß sich aber gerade ein
so strenger Supralapsarier der Bundesidee annimmt , ist als Beweis
für ihre Einbürgerung bemerkenswert .

Der Bund Gottes ist ihm die mutua Osi et liominuin od -
li ^ atio , äs viw Äktsrna ip3is eei-ta conäitione äanäa . Er hat
angeknüpft an den Schöpfungsbund seiner Vorgänger , diesen nun
aber viel biblisch - heilsmäßiger erfaßt als Musculus , indem er
die Erzählung vom Paradiese mit dem Föderalgedanken in ge¬
nauere , ausdrückliche Beziehung setzte . Indem sich der „ Schöpfungs¬
bund " allein an den bündnisfähigen Menschen wendet , wird aus
ihm etwas anderes : die Gott und Menschen gegenseitig bindende
Verpflichtung wird hervorgehoben , verbot und Verheißung , die
sich an den Baum des Lebens knüpfen , werden samt der Forderung
des Gehorsams sud speeis kosderiZ gewürdigt . Kls Haupttitel
bietet Gomarus , gewiß von Ursinus angeregt , die Unterscheidung
des kosäus naturale et suvranaturale . Der Naturbund
ist mit den ersten Eltern und dem Menschengeschlechte gleich
nach der Schöpfung geschlossen und später durch den Mittler Mose
mit Israel wiederholt worden . Der vekalog gehört zum koeäus
nawl -ale . Neben diesem Bunde aber läuft das kosäus Zupi-anatui -ale ,
das uns den von Natur unbekannten Bund Gottes bringt : in ihm
wird Thristus durch Gnade , nicht aus Kraft der Natur , angeeignet .
Zeitlich schiebt sich dieser Bund mit dem ersten ineinander . Er wird
geltend gemacht 1 . im protevangelium , 2 . bekräftigt mit Abraham ,
3 . wiederholt durch Moses , dessen Dienst ein doppelter war : einmal
das koeäus natur -als zu verkündigen und dann das kc>eäu3 supi -a -
naturale zu erneuern . Auch das Zeremonialgesetz dient beiden
Zwecken . Die Verpflichtung beim Naturbund ist der voll¬
kommene Gesetzesgehorsam, diejenige beim koeäus Zupl-anatursle :
Glauben und Buße . Diese Skizze kann man noch nicht als das
System des Toccejus in nuee bezeichnen . Der Dekalog wird
noch zum Naturbund gerechnet . Noch fehlen nicht nur die Über -

' ) Oratio äs rosclsrs vsi , gehalten in Leiden 1594 . Toccejus hatte mit
Gomarus wiederholte persönliche Berührungen , vgl . ? rk . Op . p . 4 .
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schristen lverkbund und Gnadenbund , sondern vor allem die Kb -
rogationen . Kber schon Gomarus betont , daß sich beide Bündnisse
in einander schieben und die Kufgabe , die graduelle Lösung dieser Ver¬
flechtung zu zeigen , bestimmt ja dann hernach die ganze 5truktur des
Toccejanischen Systems .

Bei den Nachfolgern ringt zunächst immer noch die alte Fassung
des Schöpsungsbundes mit der von Gomarus empfohlenen Zweiteilung ,
so daß eine Dreiteilung entsteht . Man will den Gedanken eines
Bündnisses „ mit den gesamten Kreaturen " noch nicht loslassen . So
der Basler Ramist polanus . ^) Abgesehen von dieser Unklarheit
fördert er aber doch auch die weitere Ausprägung der Lehre durch
die bei Gomarus noch fehlenden Stichworte : koeäus opsrum und
koeäus Aratias . Schon im Jahre 1598 lehrt er diese Unter¬
scheidung , wie Thesen aus seiner Schule zeigen . Der Werk - oder
Naturbund ist vor dem Sündenfall geschlossen und wird später
durch Mose wiederholt . Der Gnadenbund hingegen setzt im prot -
evangelium ein . Er ist , auf sein Wesen gesehen , ein einziger , ewiger
bis zum Ende der Ivelt . Auf seine äußere Haushaltung und Ver¬
waltung gesehen , zerfällt er in einen alten und neuen . Der alte ist
schon in Gen . 3 , 15 enthalten und bezieht sich aus die Versöhnung
des alten Volkes mit Gott durch Thristus . Das neue Bündnis da¬
gegen bringt die Versöhnung des neuen Volkes mit Gott durch Thristus .

Der Basler Theologe Ioh . Wolleb ist neben Polanus zu
stellend ) Kuch er hat noch den dreifachen Bund : 1 . den mit den
gesamten Kreaturen , 2 . den Werkbund , vor dem Fall mit den
Protoplasten , 3 . den Barmherzigkeitsbund , nach dem Fall geschlossen .
Gnadenbund und Testament werden gleichgestellt . Gbjekt des
Bundes sind alle Berufenen , im eigentlichen Sinne aber allein die
Erwählten .

Das Schema ist also bereits stereotyp und wird in der Folgezeit
nur noch darin geändert , daß der erste Schöpsungsbund in Wegfall
kommt bezw . , soweit er es mit dem Menschen zu tun hat , im
Werkbund aufgeht . ^) Diese Form des zweifachen Bundes lehrt

' ) Polanus , 8MoAss , II , p . 171 . Dazu LMw ^ ma , p . 813 — 815 .
Lkrist . ttisol . eomp . p . 92 .

°>) Später wird im Helvetischen Konsensus von 1675 das kosctus naturals
ausdrücklich verworfen und die Zahl der Bündnisse auf zwei festgesetzt : kosciug
opsrum und Zratias , T . F . lk . Müller , Bekenntnisschriften , S . 869 vgl . mit
864 . 868 .

Schrenk , Coccejus . II , 5. H
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Naphael Eglin ( Iconius ) , der die bisherigen Ansätze weiter ver¬
arbeitet und zu einem vorläufigen Abschluß führte ) Er ist als
wichtigstes Mittelglied zu betrachten zwischen der bisher skizzierten
Geschichte und den auf Toccejus selbst hinleitenden vorarbeiten , viele
Linien begegnen sich in diesem vielseitigen, originellen Theologen ,
der sich nicht nur mit der Theologie , sondern auch mit Alchymie
und Rosenkreuzerei befaßte . Er kommt aus dem Kreise , in dem
Bullinger nachwirktet ) Er war , bevor er nach Marburg kam , bereits
Theologieprofessor in Zürich gewesen . AIs Student hatte er auch
Ursinus in Neustadt gehört . Daß er Gesinnungsgenosse der Heidel¬
berger ist , beweist die Tatsache , daß er mit Nachdruck die Einver¬
leibung der Gläubigen in Thristum hervorhebt / ) In seinen Aus¬
führungen zeigt sich aber ferner , daß er ein reichliches Maß scholastischer
vefinitionsmethode in sich ausgenommen hat . Für Toccejus hat er
zwar nicht die unmittelbare Bedeutung , wie sie ihm Güder zusprechen
wollte / ) aber fraglos war er aus die Lehrer des Toccejus , Martini
und L . Trocius , von Einfluß .

Er geht aus ^) von dem koecws legale , das ein paetum operum
ist mit dem Menschengeschlecht . Die Protoplasten sind heilig , gerecht
und gut zu Gottes Bilde erschaffen , und mit ihnen ist dieser erste
Bund zur Erweisung der Güte und Allmacht Gottes geschlossen . So¬
lange sie im Gehorsam gegen den Schöpser verharrten , dursten sie
jenen glücklichen Naturstand besitzen . Das koeäus opsrurn heißt
darum auch kosclus naturae , weil der göttliche Heilsfinger es
dem Menschen in herz und Gewissen geschrieben hat . °) Es kommt
überein mit dem koeäus seriptuin . Dies ist einzuteilen in das
Moralgesetz, das Zeremonialgesetz und das Staatsgesetz . Das Zere¬
moniell ist teils ein Anhang des Moralgesetzes, teils ein solcher des
Gnadenbundes , sosern es ausschaut nach dem kommenden Messias . ' )
Dieses koeclus Zratiae oder paetuin evan ^ elii steht dem kvsäus
operum gegenüber. Es ist mit dem ganzen sündigen Menschengeschlecht

vor allem kommt in Betracht Oisputatio tksoloZicia <1s kosäers ^ ratiss
sx Kam . VIII , 31 .

2) Besonders hört man bei Eglin Bullinger heraus , wenn er vom Bunde mit
Kbraham spricht , ep . III , 85 .

2) vgl . Oisxoüus ttisolo ^ iea äs ins ^ no illo insitionis nostras in Lnrisrum
ni ^ stsrio Rom . VI .

4) Bei Schneckenburg er , vergleichende Darstellung des luth . u . ref . Lehr¬
begriffs , II , 5 . 146 , Knm .

°) visp . tnsol . <Ie kosäsrs Aratiss ep . II , 10 . 11 . °) 12 . ' ) 15 f .



nach dem Falle geschlossen „ in Thristo Jesu , dem gepriesenen Samen " ,
unter der Bedingung der Buße und des Glaubens . Tglin setzt sich nun
von da aus mit der Prädestination auseinander / ) Er unterscheidet
zwischen dem universalen „ äscretum ^ ener -alk " im Gnadenbund , mit
Adam geschlossen , und dem „ äsei -etum eleetionis pseuliark " , das in
Thristo von Ewigkeit her wirksam ist . Er sucht dem Einwand zu be¬
gegnen , als ob hier ein Doppelspiel vorliege . Das erste wird allen
unter der Bedingung der Buße und des Glaubens angeboten , das letzte
bezieht sich nur auf die Erwählten . Das eine ist die äußere , das
zweite die innere Berufung . Thristus hat auch für die Gottlosen
sein Vpser dargebracht . Das letzte Endziel Gottes ist die Herrlichkeit
und Barmherzigkeit Gottes . Es ist dem Teilhaben an der Seligkeit
übergeordnet . Diese Auseinandersetzung über die Prädestination zeigt ,
wie wir das bereits in den Anfängen der Föderalrichtung sahen , daß
der Gedanke des Gnadenbundes mit dem ganzen Menschengeschlecht
die Neigung zum Heilsuniversalismus fordert .

Auch aus dem Höhepunkt der dialektischen Spekulation des
scholastischenZeitalters , bei M . F . Wendelin , begegnet uns das
Schema vom doppelten Bunde . Allerdings ist ihm der Titel Gnaden¬
bund nur dazu gut , die 4000 Jahre vom Falle Adams bis auf
Thristus zu ordnen ( in 3 Hauptetappen : 1 . von Adam bis Abraham ,
2 . von Abraham bis Mose , 3 . von Mose bis Thristus ) . Davor steht
der Werk - oder Gesetzesbund , der im Urstande geschlossen ist / ) Doch
wir wenden uns zu dem letzten Abschnitt unserer Vorbetrachtung , zu
dem N . Eglin das wichtigste Bindeglied bildet .

Die Herborner Schule . Unmittelbare Lehrmeister des Coccejus :
Martini und Troeius , Kmesius und Tloppenburg .

In dem lieblichen Dillstädtchen herborn steht heute noch das
ehrwürdige Gebäude der ehemaligen „ hohen Schule " , hier wurde
seit 1584 reformierte Theologie gelehrt und Glevianus , der selber noch
drei Jahre die Zierde dieser Hochschule sein durste , gab ihr für lange
Zeit das Erbe der Bundestheologie mit auf den Weg . Mit der
geistigen Luft Herborns müssen wir uns gründlicher vertraut machen ,
wenn wir den Ursprung des Toccejanismus verfolgen wollen .

Der Begründer der Anstalt ist Johann der Altere , Gras
von Nassau - Dillenburg , der jüngere Bruder Wilhelms von Gramen

-) i-p . III . 43 ff .
SMSMÄ p . 819 — 823 .

5 *
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( 1536 — 1606 ) / ) Er hatte sich einst theologischen Studien bei 5turm
in Straßburg und Melanchthon in Wittenberg gewidmet und war
durch die Stürme der Konsessionskämpseaus einem Philippisten zu einem
begeisterten Talvinisten geworden . Dieser deutsche Fürst , der seiner
Zeit durch weite des Horizontes und seltene soziale Gesinnung vor¬
auseilte , hätte längst schon eine größere wissenschaftliche Monographie
verdient , deren Ausgabe auch darin bestehen würde , den Zusammen¬
hang seiner religiösen Grundüberzeugungen mit dem gesamten Werk
seiner Regentenarbeit nachzuweisen , von der großzügigen inneren
und äußeren Politik , die er vertrat , seien nur einige Momente
genannt : Aushebung der Leibeigenschaft , Übergabe herrschaftlicher
Ländereien an die Gemeinden , Mäßigung in der Hexenfrage , Förderung
des Bergbaus , des Handels , Errichtung der Finanzkammer und des
Hosgerichts , vor allem aber (Organisation des niederen und höheren
Schulwesens . Doch schon vorher war dieser wahrhaft große Mann
für die ganze Sache des Protestantismus in der äußeren Politik als
Stütze und Berater seines Bruders Wilhelm von Gramen rastlos
tätig gewesen , hatte alles , was er besaß , der Freiheit der Niederlande
geopfert , so daß er zeitweilig buchstäblich Mangel litt , von 1578
bis 1580 war er Statthalter von Geldern , und durch seine Vermittlung
kam die Union von Utrecht zustande , die aus föderalistischer Basis
die nördlichen niederländischen Provinzen zur Verteidigung gegen
Spanien zusammenschloß . Auch als er nach Deutschland zurückkehren
mußte , hat er in seinen eifrigen Einheitsbestrebungen für eine prote¬
stantische Politik des Zusammenschlusses , für eine Konföderation der
Reformierten aller Länder zu einem Schutz - , Trutz - und Ausbreitungs¬
bund gegen den Uomanismus weiter gewirkt . Allerdings fanden diese
Bestrebungen nur in der wetterauer Grasenoereinigung ein vorüber¬
gehendes Resultat .

Uns interessiert hier vor allem die Tatsache , daß diese herrliche
Arbeitsleistung und wundervolle Größe der Zielsetzung getragen sind
von einem religiös bestimmten Leben , dessen Fundamente biblisch -

vgl . Tuno , Johann der Ältere von Nassau -Villenburg . Groen van
prinsterer , ^ retiivss ou Lorrssponäanes insäits 6s Is, Saison O ' OranAs -
Nassau , Lsr . I , tom . IK . vönges , vie Regenten über die ehemaligen Nassau -
villenburger Lande , vie tiefgegründete , biblisch bestimmte Frömmigkeit von
Zohann ist z . V . ersichtlich aus dem Briefe bei prinsterer , ? rem . Lsr . , ? om . VIII ,
S . 173 . Er liebt den Kusdruck „ insrrumsntum vsi " , wenn er Beauftragung
für das Gottesreich bezeichnen will .
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theologische Überzeugungen waren . Sie kommen mit dem überein ,
was Glevianus in den Mittelpunkt seiner Theologie stellt : Bund
und Reich .

Matthias Martini , der über zehn Jahre lang in seiner
Nähe lebte , hat es bezeugt , daß ihm der Föderalgedanke als Kern
aller Theologie galt / ) Diese „ Fackel des Bundes " stand ihm im
Zentrum , war ihm der Grund alles Christenglaubens , die Waffe
wider alle Häresie und sein unablässiges Lieblingsgespräch/ ) Martini
weiß zu berichten , daß die Gedanken Johanns mit warmer Anteil¬
nahme des Herzens die theologische Ausgestaltung dieser Lehre ver¬
folgten : die Harmonie des Naturbundes mit dem Gnadenbund , die
Sakramente im Alten und Neuen Testament usw / ) Das ist einmal
ein wichtiges Zeugnis dafür , bis zu welchem Grade die Föderal¬
theologie schon damals in weiten reformierten Kreisen religiös wirk¬
samer und produktiver Lebensinhalt geworden war . Ts beweist aber
auch , wie das ganze Geistesleben der Herborner Akademie , deren
stärkster Rückhalt der Landesherr selber war , imprägniert war mit
dieser Lehre / ) Der Gras hat es sich nicht nehmen lassen , die
Theologen Nassaus gelegentlich selbst zu prüfen !

Zn der Orstio kunsdris , gehalten am 28 . Oktober 1606 in der damals
nach Siegen verlegten Hohen Schule , p . 40 — 43 : „ Lt kio Zauäsdat oirmia sub
cloetrina kosctsris eompleoti " . ^) p . 41 .

") 42 f . Eine interessante Beobachtung aus der späteren Zeit ist die , daß die
Linie Nassau -Villenburg , die in Friesland regierte , offenbar schon früh coccejanisch
gesinnt war , während die Dränier voetianisch waren .

^) Hier bedarf das ausgezeichnete Buch von G . Gierke , Zoh . kllthusius ,
einer Ergänzung . kllthusius war bekanntlich Rechtslehrer in Herborn , bevor er
nach Emden ging . Er wird aber überhaupt nicht vollständig verstanden , ohne
daß man diese geistige Atmosphäre Herborns beachtet . Die Föderaltheologie
fördert die Gedanken der Vertragslehre und Volkssouveränität , umsomehr als
hier das kosäu8 fest verbunden ist mit dem rsAnuin Osi . weil Gott der höchste
Souverän ist , sind die irdisch - demokratischen Tendenzen legitim , ver Mittel¬
gedanke ist : vor dem Souverän , Gott , sind alle Menschen Geschöpfe , auch die
höchsten , gebunden durch das Gottesgebot , ver König aber , der seine Eide bricht ,
wird zum Tyrannen , ver volkstümlichste Ausdruck dafür ist jene Strophe : „ voor
Godt wil ick belijden " in „Mlhelmus von Nassauen " , vgl . H . Z . van Lummel ,
Nieuw Geuzenlied - Boek , Utrecht , z . Z . , S . 65 . Es ist charakteristish , daß schon
Snecanus und wiggertsz eintreten für die ständischen Rechte und für die Rirchen -
gewalt der Stände . Dieser Wirkung des theologischen Föderalismus auf den Staats¬
gedanken muß noch gründlicher nachgeforscht werden . Gierke sagt S . 226 : „ Unter
allen eigentümlichen Eharakterzügen des politischen Systems des kllthusius ist vielleicht
keiner so auffallend , als der es von der Sohle bis zum Scheitel durchwaltende
Geist des Föderalismus ." Vieser Geist ist der Herborns , wo kllthusius lehrte .

^Ä
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Wenn man von der Lektüre Glevians herkommt , ist man bei
Martinis Tharakterzeichnung aber weiter durch das andere gefesselt ,
daß mit ausfallender Betonung neben dem Bund das Reich als
tiefstes Glaubensmotiv des Fürsten ausgewiesen wird . Seine Ge¬
danken gehen aus aus „ i-öUni LtinZti propaZatio " , er denkt immer¬
fort nach „ äs l-eAlio Ltii-isti promoveriäv " / ) Er will „ Gottes
Ehr , Reich und Kirche fördern " . ^ Daß hier nicht nur allgemeine
fromme Sprechweise , sondern vielmehr der Ausdruck bestimmter
Lieblingstheologie vorliegt , erhellt aus dem ganzen Zusammenhang
der Rede des Martini : indem er sich Rechenschaft zu geben sucht
über die innersten Anliegen Johanns , weiß er nichts Besseres zu
sagen als : Bund und Reich . Das ist ja aber gerade das , was
Glevianus bereits vertreten hat , der mit seinem Fürsten ganz und gar
eines Sinnes war . Daß Johann von seinen Theologen hierin nicht
nur lernte , sondern sie auch wiederum selbst befruchtete , davon legt
die Grabrede Zeugnis ab . Daß es gerade Toccejus wichtigster
Lehrer , Matthias Martini , ist , der dies mit Begeisterung bezeugt ,
verdient zum Verständnis der inneren Geschichte festgehalten zu werden .

von weiteren herbornern seien noch genannt piscator und
Alsted . Daß der erste Föderaltheologe war , zeigen seine Aphorismen . ^)
Aber er ist vorwiegend Exeget , und seine dogmatischen versuche , die
durchaus die alte Lokalmethode zeigen , sind nicht so bedeutungsvoll .
Übrigens zeigt er entschieden calvinistisches Gepräge . ) . H . Alsted ^)
ist eine ganz eigenartige Erscheinung und vereinigt in seiner poly¬
historischen Vielseitigkeit manches Gegensätzliche in sich , so daß er
auch Elemente mit sich führt , die zu dem ebenfalls föderalistischen
Einschlag nicht recht passen wollen . Wichtig ist aber die Beobachtung ,

p . 42 . 71 . 72 . 74 .
2) Tuno , Gedächtnisbuch deutscher Fürsten u . Fürstinnen ref . Bekenntnisses ,

S . 65 ? vgl . den oben erwähnten reformierten Bund , der auch zur Ausbreitung
dienen sollte u . Johanns Ivahlspruch : „Sehr viel verdirbt , so man ' s nicht wirbt " .

°) piscator , ^ .pnorisini , p , 32 : „Os siinilituäins st cliseriniins vstsris
et novi l ' i " . Er gibt da eine gegensätzliche Bestimmung der beiden Testamente
unter dem Gesichtspunkt des tosclus , doch wird hier kaum hinausgegangen über
die Gegenüberstellung von Gesetz und Evangelium , und das Hauptgewicht wird
auf die cUscriinins , gelegt . Bezeichnend für die auch piscator vertraute Synthese
Glevians ist p . 40 : „ at in rsZno Lnristi tosclus Arstias eonkirrnatuin kuit
sndstantialitsr ssu rs ipsa , nsmps psr sanZuinsrn Lnristi in erues sKnsuin ;

proincls rsZnuin st saosrclotinrn Lnristi sst astsrnurn " .
vgl . bes . Klsted , vstinitionss , p . 71 — 73 .
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daß auch er dem Reiche Gottes besondere Aufmerksamkeit gewidmet
hat und zwar in chiliastischem Sinne , womit wir uns noch später
zu beschäftigen haben .

Der für den Gegenstand unserer Untersuchung wichtigsteherborner
ist der piscatorschüler Martinis ) Daß er auch Eglin in Marburg
gehört hat , ist wahrscheinlich . Kls er Lehrer in herborn wurde , stand
die Gleviansche Tradition in frischer Blüte . Seine Haltung auf der
Dordrechter Synode , seine liampfesstellung gegen die Supralapsarier
haben wir schon in der Einleitung kennen gelernt . Thristoph pezel ,
der mit seiner Verbreitung des melanchthonischen Lehrtrwus sowohl
für Nassau - Dillenburg wie für Bremen die Bahn wies , hat auf diesen
Theologen stark eingewirkt . Doch treten bei dem herborner Dozenten
bald die Bundesgedanken beherrschend in den Vordergrund .

Martini ") will die „ Theologie einteilen " in den Natur -
und Gnadenbund . Die paetio koeäsi -is naturak , das auch
vetu8 legale opsi -um heißt , beginnt im Paradiese . Gott schließt es
mit den Protoplasten und ihren Nachkommen im Garten Eden „ Mi-s
crsationis " . Gott wirkt dabei mit Wort und Sakrament . Im Stand
der Unschuld ist der Baum des Lebens das Sakrament . Das Ivort ,
durch das Gott mit dem ersten Menschen redet , wird genau disponiert
nach der Ordnung : Erzählung , Mahnung , verbot , Verheißung , Drohung .
Bei dieser sorgfältigen Beachtung des bei der Bundschließung ge¬
sprochenen Wortes merkt man die Bezugnahme aus den römischen
Verbalkontrakt heraus . Der Mensch verspricht Gehorsam und ver¬
pflichtet sich , mit der Strafe einverstanden zu sein . Der alte Gesetzes¬
bund stipuliert einen Gehorsam des Menschen aus eigenen Kräften .

Dieser Bund ist durch den Sündenfall vereitelt . So kommt es
nach Verletzung des Naturbundes im Paradiese ( Gen . 3 , 15 ) zu dem
neuen Gnadenbund des Evangeliums . Er wird aus reiner Barm -

Nach Iedler und Sommers Matrikelbuch der Hohen Schule zu Herborn
ist Martini im Jahre 1589 unter dem Prorektorat Piscators daselbst imma¬
trikuliert worden .

' ) In 11 Schriften Martinis fand ich das kosüus behandelt . Besonders
kommen in Betracht , zeitlich geordnet : 1 . Kuäimsnta ttisoloZias . 2 . Nstko6us
8 . s . ttisoloZias . 3 . Lkristianas <toetrinas surrima ospita . 4 . L ^ riopsis ttiso -
loZias . 5 . Os tosdsris naturas st Zratias si ^ naenlis . 6 . Memorials didlieuiri .
Die letzte Schrift gibt die ausführlichste Darlegung . Ich fasse zusammen vor allem
auf Grund folgender Unterlagen : Nstkollus üb . 3 , ep . XVI , p . SVK . / vp . XVII ,
p . 54 ii . / üb . 4 , vp . IV , p . 67 . / op . V , p . 188 . / S ^ nopsis p . 20 —23 « . / Msmo -
rials p . 7— 14 . / vs kosüsris naturas p . 31 . 71 . 76 .
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Herzigkeit mit den Sündern , genauer : mit allen Erwählten , geschlossen .
Neue Gnade wird in diesem Bunde verheißen , um alles Gift der
alten Schlange zu zerstören . Der Bund bringt Vergebung der Sünden
und Einzeichnung des Gesetzes in Herz und Sinn . Die Erwählten
sind vom Sluch des Gesetzes und von der Herrschaft der Sünde befreit .
Die Bundgenossen versprechen , daß sie glauben und gehorchen wollen ,
nicht aus eigener Kraft , sondern aus Gottes Gnade . Nichts , was da
gefordert wird , braucht aus eigenen Kräften erfüllt zu werden . Gott
macht , daß wir in seinen Geboten wandeln . Dieser Neue Bund ist
durch die Hand des Mittlers Thristus gegründet . Ehristus wird
Engel des Bundes genannt . Er hat für unsere Sünden genug getan ,
uns Vergebung und Wohlgefallen Gottes verdient . Wegen des
Todes des Mittlers heißt der Bund auch Testament . Er ist rechts¬
kräftig in Ewigkeit .

Wie verhält sich dazu nun der Unterschied der Testamente ?
Wir sahen , daß die neue Bundesstiftung sich bereits im Alten Testa¬
ment findet . Aber freilich ist sie zunächst noch in etwa dunkel und
undeutlich . Welche Rolle aber spielt das Gesetz ? Das Volk wird
dadurch aus den Mittler hingelenkt . Es ist eine Wiederholung des
Naturbundes und zwar eine noch heute nachwirkende. Nur bei den
Erwählten wird der Dekalog gleichsam zum Evangelium , indem Gottes
erfüllende Gnade Kraft zum Tun darreicht und das Gebot ins Herz
schreibt . Es handelt sich im Alten und Neuen Testament um dasselbe
Heil , den gleichen Gott und Mittler , beide Male erklärt Gott seinen
Willen durch Wort und Sakrament . Aber es besteht ein Unterschied
in bezug auf die Bundgenossen , sowie die Güter und Zeichen des
Bundes . Im Men Testament sind die Nachkommen Abrahams ge¬
meint , im Neuen Testament handelt es sich um die allgemeine Kirche ,
die auch Heiden einschließt . AIs Gut ist dort Kanaan verheißen ,
als Sakramente begegnen uns Beschneidung , Blutvergießen , passah .
Hier ist das alles dahin . Die alten Sakramente sind dahin , abgelöst
durch Taufe und Abendmahl .

In der Schrift : Ltii - istianae ! äoetrinas summa eapita
bekommen wir den ersten Entwurf einer vogmatik , die ganz
und gar unter dem Gesichtspunkt des Bundes steht .
Martini geht aus von dem Naturbund und schließt daran Aus¬
führungen über die Negierung der Welt , die Sünde des Menschen
und die Strafe . Dann kommt der Verfasser auf den Gnadenbund ,
in den unser Heil gefaßt ist . Gott verheißt uns in ihm Wohltaten ,
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die uns aber nicht ohne Verpflichtungen geschenkt sind . Der Gnaden¬
bund wird daraus seinem Inhalt nach entfaltet an der Hand des
apostolischen Symbols ( über Gott , den Tod des Mittlers , die Kirche )
und des vekalogs , der neutestamentlich behandelt wird , im Sinne
des in unser herz geschriebenen Gebotes . Zum gehörten Wort tritt
das sichtbare Wort , die Sakramente : Taufe und Abendmahl . Durch
sie wird der Gnadenbund besiegelt .

In der Sqnopsis ^) begegnen wir skizzenhaften versuchen , einen
Entwurf der alttestamentlichen Heilsgeschichte und der neutestamentlichen
Ökonomie zu geben . Doch bleibt dieses Beginnen noch ganz rudi¬
mentär . Immerhin tritt solches Bestreben bei Martini viel deutlicher
hervor als bei den bisherigen und kreuzt sich mit dem von Ursinus
und Glevianus überkommenen Interesse des gegenwärtigen Glaubens ,
das bei ihm lebendig durch die schulmäßigen Formen durchleuchtet .
Diese beiden Linien , die heilsgeschichtliche und die dogmatische , laufen
noch in sich selber undeutlich und gegenseitig unausgeglichen neben¬
einander her , und daher entsteht eine große Unklarheit : es wird das
in Thristo vollendete heil gleich in voller plerophorie als der Inhalt
des nach dem Fall geschlossenen Gnadenbundes gekennzeichnet . Was
der Gläubige bezw . der Erwählte jetzt in Thristus hat , wird als
schon damals gegeben hingestellt , bis in die ethische Auswirkung
des neuen Gnadenstandes hinein . Wohl versucht Martini hernach ,
durch die alte Differenzierung : „ Altes und Neues Testament " und
durch die Auseinandersetzung mit dem Dekalog , der verschiedenartigkeit
der Heilsökonomien gerecht zu werden . Aber einmal entsteht gerade
wieder durch dies Ineinandergreifen der verschiedenen Kategorien
eine um so größere Verwirrung . Sodann werden wir eben nicht klar
darüber , wie sich der Heilsstand der Erwählten des Alten Testaments
im Gnadenbund zu dem der Gläubigen des Neuen Testaments ver¬
halte . Allen späteren , die dieses Erbe übernehmen werden , muß sich
diese Frage nahe legen , wie es auch in der Folge sichtbar wird .
Toccejus , der in Bremen bei Martini den ersten Eindruck empfing
von der systematischen Kraft der Bundesidee , hat dies Problem aus¬
genommen . Er ist aber auch noch durch weitere Anregungen bereichert
worden .

Der zweite theologische Lehrer des Toccejus in Bremen ist
Ludwig Trocius , ^) ein Wittgensteiner , der gleichfalls durch die

' ) P - 20 ff .
y L . Trocius , Oisssrt . , p . 445f . 450 . 452 f . 789 . Der selbe , 0 <z psrss -
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herborner Schule gegangen war und auch bei Eglin in Marburg
gehört hatte . Es wäre nur eine unnötige Wiederholung , die mittler¬
weile einförmig anmutenden föderalistischen Gedanken auch bei ihm
zu registrieren . Neben Martini bringt er nichts Neues und Besonderes .
Trocius gebraucht für kosäus mannigfache Synonyma : manäawm ,
8tatutum , pactuin , eontraetus . Besonders an den beiden letzten
Bezeichnungen^) wird deutlich , daß die „ 8tipulatio e mutua convsn -
tions " ihm als juristische Fassung stärker zum Bewußtsein gekommen
ist . Begegnete uns schon bei Melanchthon, dann bei Glevianus , aus¬
gesprochener noch bei Sohnius die Neigung , den Föderalgedanken
durch die Termini des römischen Verbalkontraktes zur Darstellung
zu bringen , so sind darin Martini und Trocius noch weiter gegangen ,
und Tloppenburg zumal stellt hierin vor Toccejus den Höhepunkt
dar . Noch eine Einzelheit verdient der Erwähnung : aus Knlaß von
Gen . 3 , 15 spricht Trocius davon , daß die alttestamentlichen Väter
paresis empfangen haben ( der Gegensatz ist die Kphesis des Neuen
Testaments ) . Dieser kurze Hinweis enthält den Keim zu einer Lehre ,
die im weiteren verlaus eine sehr bedeutsame Erwiderung werden
sollte auf die Frage nach dem Unterschied des Heilsstandes im KIten
und Neuen Testament , die bei Martini , wie wir sahen , noch un¬
beantwortet geblieben war . Doch hat erst Toccejus diese Lösung
eindringlicher zu machen gewußt , nachdem ihn seiner eigenen Er¬
innerung nach darin vor allem Tloppenburg inspiriert hatte .

Toccejus kam also bereits in Bremen kräftig unter den Einfluß
der herborner Föderallehre . Aber auch als Student in Franeker
hat er aus dem Munde des Kmesius Gedanken über den Bund
vernommen , wie aus dessen Medulla zu erschließen ist / ) Freilich ist
für Kmesius der Bund kein beherrschender Hauptgedanke , aber doch
auch keine nebensächliche Idee . Kuch er redet von einem Iverk -
bund in der Schöpfung , vor dem Fall / ) Er betont dabei sehr an¬
gelegentlich , daß Gott der erste Urheber und Vollstrecker ist , daß
der Bund nicht zwischen solchen erfolgt , die gleichberechtigtsind , sondern
zwischen dem Herrn und seinem Unecht / )

verantis , p . 648 — 662 . Trocius war 1S99 — 1600 auf dem Herborner Pädagogium ,
1663 wurde er auf der hohen Schule inskribiert . Nach KdB . 4 , 601 studierte er
auch in Marburg .

vgl . Savigny , Gbligationenrecht II , S . 8 .
2) Das kosäus erscheint in der Nsüulw zuerst im 10 . Kap . : „vs ZudsrnÄtions

speewli " , p . 54 . °) 58 . 54 .
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Nachdem durch die Übertretung des Gesetzes im Sündenfall der
Bund zerstört ist / ) wird ein neuer aufgerichtet , der sich vom alten
folgendermaßen unterscheidet : Jener ist ein Freundschastsbund zwischen
Schöpfer und Geschöpf , dieser ein Versöhnungsbund zwischen Feinden .
Dort sind zwei Parteien : Gott und Mensch , hier aber geht der
Vertrag allein von Gott aus , weil der in Sünden tote Mensch keine
Fähigkeit hat , mit Gott in den Bund zu tretend ) Der erste erstreckt
sich auf alle Menschen , der zweite nur auf die Söhne der Verheißung .
Dort handelt Gott vermöge seiner Herrschaft , hier vermöge seiner
Barmherzigkeit . Dort ist das Fundament des Menschen Fähigkeit ,
hier allein Christus . Dort wird allein das Leben verheißen , hier
alles , was zur Wiederherstellung des Sünders dient . Jener Bund
fordert den vollkommenen Gehorsam aus eigener Kraft , hier ist alles
Gnade und Glauben . Der erste Bund zeigt nur , was gerecht ist , der
neue bringt die Gerechtigkeit . Dort ist Buchstabe , hier erweckender
Geist , da Tod , hier heil . Jener ist antiquiert , dieser dauert ewig / )
Auch bei Kmesius besteht dies eine Gnadenbündnis von Knfang ^)
an , seit Adam , trotz des Unterschiedes der Ökonomien. Das Klte
Testament ist die Zeit der Verheißung des Kommenden , das Neue die
der Bezeugung des gekommenen Thristus . von Kdam bis Kbraham ,
von Kbraham bis Mose , von Mose bis Thristus , das ist die rechte
Teilung der Geschichte des heiles / ) Kmesius zeigt in dem Kapitel :
„ ve aämiriisti -Ätionk koscleris ^ ratiae ante Lkristi aävsntum " auch
einen Sinn für Typologie , doch geht sie über die paulinische Kllegorese
im 1 . Korintherbries nicht hinaus / )

Diese ganze dogmatische Tradition , die dem jungen Toccejus
schon in seiner Bildungszeit mit autoritativer Geltung nahegebracht
worden ist , wurde in späteren Jahren noch ergänzt durch I . Tloppen -
burg . Der strenge und streitbar - temperamentvolle Gomarusschüler
war von ganz anderer theologischer Rasse als der Bremer . Doch
wurden seine Studien über unsern Gegenstand für Toccejus gerade
zu der Zeit bedeutsam , als dieser in Franeker mit theologischen Vor¬
lesungen begann und sein System ausbaute . Tloppenburg besaß

' ) ? - S8ff .
2) 121 : „vsus solus est pars agsumsns st eonstitusns , tiomo sutsm sst

psi -s assumta .
->) 121 f . «) 205 . -) 206 .
°) 209 . Kuch bei Maccovius , der ebenfalls zu den Lehrern des Toccejus

gehört , findet sich in den I^ooi oomm . p . 534 ff . Föderalistisches .
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gründliche Fühlung mit der zeitgenössischen Lehre ' ) und hatte einen
Zug zu dogmatischer Feinarbeit . Seine Disputationen über Bund
und Testaments stammen aus dem Jahre 1642 / 43 , herausgegeben
sind sie im März 1643 . Die beiden waren Kollegen in Franeker
seit 1644 . Toccejus ' Hauptschrift erscheint 1648 . Daß dieses Zu¬
sammenwirken in den Jahren der Reife für Toccejus viel bedeutete ,
hat er selbst festgestellt . Bei den Ideen über Aphesis und paresis
gibt er , wie erwähnt , seine Abhängigkeit von Tloppenburg zu / ) Die
Art und Weise , wie er davon redet , macht es bei der frappanten
Ähnlichkeit der beiderseitigen Föderalgedanken sehr wahrscheinlich ,
daß der rege Austausch zwischen beiden Gelehrten sich noch viel weiter
erstreckte und auch die Vollendung des ganzen ToccejanischenSystems
förderte , ohne daß es möglich sein wird , die Urheberschaft des einen
und des anderen im einzelnen nachzuweisen . Aber die Disputationen
zeigen , daß der Anteil des Tloppenburg aus jeden Fall nicht gering
ist / ) Diese Beziehungen werden am eindrücklichsten , wenn wir den
Grundriß ausführlicher mitteilen .

1 . Der Bund und die Verpflichtung des Natur¬
gesetzes / ) Die Schrift bezeichnet mit Bund den geistlichen Vertrag
wechselseitiger Zusage , der von Gott mit den Menschen geschlossen worden
ist . Gefordert wird vom Menschen vollkommener Gesetzesgehorsam ,
als Lohn wird ihm dafür verheißen das ewige Leben . Die partes
evnti -akentss sind Gott und Mensch . Der Vertrag ist nicht nur
^ o ^ lZn̂ e ^ ov , sondern gegenseitig . Die Parteien sind ungleicher Art :
dem Schöpser steht das Geschöpf gegenüber, lveil Gott Geist ist , so
ist auch sein Bund geistlicher Art . Der ganze Mensch nach Leib , Seele
und Geist tritt in den Bund / ) Die Gottebenbildlichkeit macht den

Nach der K . d . B . hat er die Universitäten Sedan , herborn , Marburg ,
Heidelberg , Bern , Zürich , Basel , Genf bereist !

' ) Tloppenburg , Opera I , p . 487 — S7l) : visputaticmss tksol . XI 6s
kc>s6srs Osi st tsstamsnto vstsri st novo .

2) ? oscl . § 339 : „ Hanc ssntsntiain v . LloppenburZii in ksmiliari eolloczuio
sxesptsm libsntsr smplsxus sura , st multis ooeasionibus inouleavi ." Im
Anfang sagt er von Tl . : „ suius msirioi -iain ssinpsr Lolain " . Toccejus war von
1636 — 1650 neben ihm in Franeker Dozent .

Sepp , Godgeleerd Vnderrvijs ll , S . 271 — 278 , hat das Verdienst , zum
erstenmal hingewiesen zu haben auf die Bedeutung des Tl . für Toccejus . Freilich
erwähnt er nicht , daß Toccejus selber davon spricht .

5) Die Überschriften stammen von mir , zur klareren Hervorhebung des Ge¬
dankenganges , p . 489 .
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Menschen bündnisfähig , hier schließt Tloppenburg ebenso wie später
Toccejus eine ausführliche Polemik gegen Sozinus an .

Gott hat aber nicht erst durch den Bund , durch seinen das heil ver¬
anstaltenden Willen den Menschen verpflichtet , vielmehr stammt diese
Verpflichtung schon aus der Natur her / ) Der Bund kommt hinzu zu
der ewigen und unabänderlichen Verpflichtung des Naturgesetzes .

Die menschliche Verpflichtung ist also der Gehorsam , die gött¬
liche Zusage die Verheißung des Lohnes . Gottes Forderung geht
nicht aus aus einen teilweisen Gehorsam , sondern es handelt sich
um die Gerechtigkeit, zu der das königliche Gesetz der Freiheit ver¬
pflichtet . Kuch die göttliche Verheißung des Lohnes zieht das
Natnrband der Religion noch straffer an , so daß die schuldige
Verpflichtung zur Unterwerfung unter das Gesetz noch verstärkt wird / )
Dementsprechend ist auch die Bundesverheißung eine höhere als die ,
welche von Natur der in Demut und vertrauen verharrenden Kreatur
zugedacht ist . Sie zielt ab aus das ewige Leben für Leib und Seele .
Zwar umfaßt sie auch die irdischen Segnungen ( sie werden nach
Matth . 6 , 33 dazugegeben ) , die hauptgabe aber betrifft das zukünftige
Leben . Wenn Gott sich im Bund sozusagen zum Schuldner des
Menschen macht , so geschieht das auf Grund freier Übereinkunft . Er
ist ihm den Lohn nicht schuldig , weder ex eonAruo noch ex eon -
(Zi^ rio . Der Lohn des ewigen Lebens ist der Leistung nicht äquivalent ,
dennoch wird er dem Täter des Gesetzes nicht aus Gnaden , sondern
aus Schuldigkeit zugerechnet / )

2 . Der Gesetzes - und Werkbund . Die Bezeichnungen Alter
und Neuer Bund ( vor und nach Christus ) sind in der Schrift met¬
onymisch gebraucht . Im eigentlichen Sinn ist als Alter Bund zu
bezeichnen der von Gott mit dem gottebenbildlichen Menschen im
Paradiese geschlossene Bund , der durch den Fall antiquiert ist . Kdam
ist Kontrahent nicht nur als Einzelperson, sondern als Vater des
Menschengeschlechts / ) Dieser Bund wird nach Paulus gesetzlicher Werk -
bund genannt , weil die Bundesbedingungen , zu denen Ndam ver¬
pflichtet wird , darin bestehen , daß er sich bewahren soll in der Gott¬
ebenbildlichkeit, in der Übereinstimmung mit Gottes Gesetz , in der
dauernden Auswirkung dieses Gesetzes in guten Werken / ) Zur

490 . 2) 491 . -) 4gi s. «) 492 .
°) 493 . Der Satz Sepps , a . a . <v . , II , S . 278 , Tloppenburg habe noch nicht

das kos <1u8 opsruin gelehrt , ist unrichtig . Diese Unterscheidung ist schon lange
vor ihm Gemeingut .
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Rechtfertigung aus den Werken fordert das Geistesgesetz , das aus
der Verpflichtung der menschlichen Natur resultiert , eine dreifache
Vollendung des Gehorsams : 1 . den Gehorsam aus vollkommen
heiligem Grundmotiv , 2 . die umfassende Gerechtigkeit , ohne versagen
in einem Stück , 3 . die vollendete Beharrlichkeit . Zu dieser natürlichen
Forderung kommt nun jenes paradiesverbot mit der Todesdrohung .
Obwohl es zunächst scheinbar aus äußere Dinge Bezug nimmt , zielt
es doch ab aus die Erprobung des innerlichen Gehorsams. Der
gedrohte Tod ist nicht nur der leibliche , sondern auch der ewige .
Der Baum des Lebens ist ein Sakrament . Unter der Bedingung
ausdauernden Gehorsams verheißt er den Genuß eines ewigen glück¬
seligen Lebens . ^)

Tloppenburg schließt an den Urständ ähnliche Betrachtungen
über die Sterblichkeit Rdams an wie später Toccejus . Eine aus¬
gesprochene Vorliebe für juristische Termini begegnet da , wo er die dem
Kdam gegebene Hauptverheißung des ewigen Lebens den beigefügten
Verheißungen irdischer Krt gegenüberstellt . Die erste ist eine eonventio
nuäa , cai-sns causa et neZotio . ^) Sie hätte causa und ne ^ otium
erst erhalten , wenn Rdam den Laus des Gehorsams beendet hätte .
Dagegen treten jene beigefügten Verheißungen ( Fruchtbarkeit des
Paradieses , Herrschaft über die Kreatur , Kindersegen ) gleich in Kraft . ^)

3 . Die Abschaffung des lverkbundes . Der Werkbund
ist antiquiert , das heißt : außer Kraft gesetzt ist die ratic » kormalis
koeäsi ' is , aus Grund deren Gott sich zum Schuldner machte , den voll¬
kommenen Gehorsam durch die Verheißung ewigen Lebens zu lohnen .
Ewig und unwandelbar aber bleibt das Recht Gottes aus die
menschliche Kreatur und das Naturgesetz . Es bleibt also auch die
Verpflichtung zum Gehorsam und die Strafe . Es bleibt serner das
Gesetz als Norm des göttlichen Rechts , wenn es auch nicht mehr den
Zweck hat , zur Rechtfertigung und zum ewigen Leben zu führend )

Der Fall bewirkt für Rdam und seine Nachkommen die Weg¬
nahme der geistlichen Gaben . Sie sind erst durch die Wiedergeburt

-) 493 .
2) I>Iu <1uin pactum wird im römischen Recht genannt ein formloses Über¬

einkommen , das nicht zum eontraetus wird und nicht klagbar ist . llsZotium
bezeichnet dann im Gegensatz zum nuäruv psetum das durch die Vorleistung des
einen klagbar gewordene Geschäft , vgl . Zavignn , Dbligationenrecht , II , S . 217 .
Scheurl , Institutionen , S . 235 .

2) 494 f . 4) 4g7f ggi 5g2 .
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in Christo neu zu gewinnen . Die natürlichen Segnungen werden
jetzt zum Schaden , wenn auch die göttlich festgesetzte Naturordnung
fortdauert , während allerdings das nsAotwin psnäens aequisitioms
viws Äktsrnae ( hier wieder jene Terminologie aus dem römischen
vertragsrecht ) in ein Nichts zusammenfällt . ' ) Die Hinderung des
Zugangs zum Lebensbaum ist der symbolischeAusdruck für die Ab¬
schaffung . ^

4 . Der neue Gnadenbund . Der Neue Bund bringt eine
Erneuerung der Verheißung des ewigen Lebens im Namen der Gnade .
Die Erfüllung der uns unmöglichen Verpflichtung wird jetzt durch
einen Bürgen ermöglicht . Gott verschont die , welche er strafen
könnte und schenkt uns im Bürgen ewiges Leben , indem er ein
Testament gründet , durch das er uns aus Grund des Verdienstes
Thristi zu Miterben des ewigen Lebens macht . Die Grundlage dieses
Bundes aber ist die Bundesanordnung , die zwischen Gott , dem
Gesetzgeber und Thristus , dem Bürgen , getroffen wird . ^) Durch ein
Dekret des Vaters und des Sohnes wird die Bürgschaft vorgesehn ^)

Der Bürge muß wahrer Mensch werden , weil von Ansang an
die vertragschließenden Gott und Mensch sind . Seine Stellvertretung
fordert , daß er ein heiliger , sündensreier Mensch sei . °) Er wird ein
Knecht und stellt sich unter das Gesetzt ) Durch die Sündlosigkeit des
Gottessohnes im Fleisch erstarkt der Neue Bund , hieran schließen
sich Auseinandersetzungen mit Durandus , den mittelalterlichen Scho¬
lastikern und den Nemonstranten über die Frage , ob Thristus habe
sündigen können , von der Trinität aus wird dies widerlegt : der ,
welcher die Bürgschaftsleistung übernommen hat , kann nicht sündigend )
Muß er doch vielmehr als der zweite Adam die Verpflichtung
zum Gehorsam aufnehmen und jene dreifache Vollkommenheit ( vgl .
S . 78 ) erfüllen . »)

Die Testamentsverfügung des Neuen Bundes fußt , wie
gesagt , aus dem Verdienst des Bürgen . Das Testament wird

-) 498 . 2) ggg . - ) ggz
^) 506 . Daß , II , S . 270 hat also nicht recht , wenn er den Gedanken des

vorzeitlichen innertrinitarischen pacrum den einzigen im System des Toccejus
nennt , der sich vor ihm nirgends finde . Wir trafen ihn schon bei Glevianus
an , und hier bei Tloppenburg ist er noch ausdrücklicher behandelt .

-) 504 . °) 505 .
' ) 506 . °) 508 .
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rechtsgültig im Tode Thristi und darnach wird der Vollstrecker in die
Herrlichkeit erhöht . Die Veranstaltung dieses Testaments wird zwar
alsbald bei der Abschaffung des Werkbundes im protevangelium
( Gen . 3 , 15 ) offenbart . Aber erst im Tode Thristi ist es be¬
stätigt , wirksam bekräftigt und ratifiziert / ) So ist das
Testament ( ätaSHxi? bezeichnet ja sowohl Bund als Testament) mit
dem Neuen Sunde verknüpft . Es bringt die völlige Versöhnung mit
Gott . Es bringt uns die Kindesannahme in Thristo und durch die
mystischeVereinigung mit Thristus wird die Gemeinschaft des ewigen
Lebens und die gewisse Hoffnung des himmlischen Erbes unser Teil / )

Auf Grund der Versöhnung empfängt Thristus das priesterliche
Königtum , es werden ihm Kinder geschenkt , ein Erbe auch unter
den Heiden , er erhält nach dem Worte des Jesaja Samen , hier
wird also eine Verknüpfung des Reiches mit dem in Thristi Tod
gegebenen Testament vorgenommen. Toccejus hat später das Reich
noch deutlicher mit dem vorzeitlichen Vertrag verbunden / ) Es folgen
Ausführungen über den Heilsweg des Neuen Bundes . Er wird be¬
schrieben durch die Worte Buße und Glaube . Es kommt zur wirk¬
lichen Ausführung des Willens Gottes , die das Gesetz nicht bringen
konnte .

5 . Andeutungen über die Geschichte des Alten Bundes
und den Heilsstand der alttestamentlichen Frommen . Die
Geschichte der alten antiquierten Ökonomie , des „ kosäsi -is novi
vsws testamentum " beginnt mit Gen . 3 , 15 . Da wird der Neue
Bund der rechtfertigenden und heiligenden Gnade begründet , da wird
die Verheißung , das Testament enthüllt , bestätigt durch das Blut
der Gpsertiere ( die Felle von Adam und Eva , Abels Gpser I !) . Doch
sind nicht in Adam und Eva alle Nachkommen durch den neuen
Gnadenbund mit Gott versöhnt , vielmehr in Thristo , durch den jene
alte Repräsentation des Menschengeschlechts ersetzt ist . Thristus
repräsentiert den Weibessamen, die allgemeine Kirche , die Erwählten .
Bereits bei Kam , Noah , beim Turmbau zu Babel , bei Abraham
vollzieht sich die Scheidung zwischen Schlangensamen und Weibes¬
samen / ) Die Verheißung wird bei Abraham ( Gen . 15 ) wiederholt / )
Die alte Ökonomie hat zwei Perioden : 1 . von Adam bis Mose ,

' ) S09f . -) 511 vgl . 509 .
°) 512 f . vgl . 505 f . ( ssmsn , tiaersclitÄS dsnsäiLtionum ) . 517 ff .

524 — 526 . -) 521 — 523 .
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2 . von Mose bis aus Christus . Die beiden Perioden unterscheiden
sich dadurch , daß in der ersten noch nicht , wie in der zweiten , Gottes
wort aufgezeichnet ist / ) Die mosaische Zeit bringt die Zuchtschule
des Gesetzes mit Gefängnis und Unechtschaft , die jedoch zu Christus
hinleitet und nicht ohne die verheißende Botschaft des Evangeliums
zur Geltung kommt / )

5chon bei den Frommen des Alten Testaments kann von recht¬
fertigendem Glauben gesprochen werden , wenngleich sie erst paresis der
Sünden , noch nicht Aphesis besitzen ( Rom . 3 , 25 f . ) . Sie haben mit
uns den Glauben an Christus gemein , wenn er sich auch noch an die
Verheißungen , Vorbilder und Schatten hängt / ) Der mystischeLeib
der allgemeinen Kirche existiert von Ansang der Welt und bildet mit
dem neutestamentlichen Thristenvolk ein Ganzes / ) Dann werden in
dem Abschnitt „ Über die vergleichung des Alten Testaments und des
besseren Neuen " die Güter des Neuen Testaments in ähnlicher weise
wie bei Toccejus beschrieben / )

» »
->-

Die weitere Untersuchung wird ergeben , wie Tloppenburg
nicht nur eine Fülle von Einzelheiten der Ausführung , sondern die
wesentlichen Grundgedanken an Toccejus überliefert hat . hier soll
nur sein Verhältnis zu der Vorgeschichtekurz zusammengefaßt werden :

1 . Er betont auffallend und in noch deutlicherem Zurückgehen
auf Melanchthons Naturgesetz als Ursinus , die Naturgrundlage des
ersten Bundes , das schon von Natur verpflichtende Gesetz . Auf diese
weise wird er mit der seit Musculus innerlich unerledigten Frage
fertig , wie sich das Schöpfungsmäßige zum Bundesmäßigen verhalte .
Dabei wird aber nun wieder das von Anbeginn ins herz geschriebene
Gesetz übermäßig anachronistisch behandelt , der Sinai sozusagen ins
Paradies versetzt und demgemäß das Gesetz des Alten Bundes stief¬
mütterlich behandelt .

2 . Gegen Martini bringt er einen Fortschritt insofern , als er
den Heilsstand der Alten klarer machen kann : das Testament ist
Gen . 3 , 15 wohl offenbart , aber erst im Tode Thristi ratifiziert . Die
Frommen haben Erlaß , noch nicht Vergebung der Sünden im Voll¬
sinn . Die Bezeichnungen Altes und Neues Testament sind den be¬
herrschenden Bündnissen unterzuordnen und einzuordnen.

' ) 523 . y 514 ^
527 . 5) 545 ff .

Schrenk Toccejus . II , 5.

->) 528 . 532 ff .
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3 . Eine wichtige Fortführung der Glevianischen Konzeption ist
seine Wertung der vorzeitlichen Bürgschaft , die durch seine calvinistische
Grundrichtung und die aus ihr folgende Auseinandersetzung mit dem
absoluten Dekret hervorgerufen ist .

Die Foderallehre in der westminsterkonfession.
Die nächste Etappe dieser Geschichte ist die Kufnahme der Lehre

in die Bekenntnisschrift der lvestminsterversammlung von 1647 und
den großen und kleinen lvestminster - Uatechismus. hier macht zum
ersten Male ein Bekenntnis die Föderallehre für eine große Kirche
symbolisch , hier findet sich alles das , was bisher als Gemeingut
herausgebildet ward , formuliert : der Werk - und Gnadenbund , das
Testament , vom Tode des Mittlers und vom ewigen Erbe so genannt ,
die verschiedene Veranstaltung des Gnadenbundes unter dem Gesetz
und Evangelium , der Unterschied von Substanz und Akzidentien des
Bundes , die volle Vergebung der Sünden im Neuen , im Unterschied
zum Alten Testaments ) Es tut nach allen bisherigen Ausführungen
nicht not , zu fragen , wer außer Bullinger und Ursinus , die beide nach¬
weislich stark auf England wirkten , diese Theologie hervorgerufen
hat . Sie hat bereits begonnen , die reformierte lvelt zu durchdringen.
Jedoch wird das eigentliche große System , das sie zu einer relativ
klassischenVollendung führen soll , noch in der stillen Studierstube des
Franekerer Bibelforschers gefügt und gebaut .

Zweites Kapitel .

Die Föderaltheologie des Johannes Coccejus .

1 . Das System .
Die systematische Hauptschrist des Toccejus „ Summa äoctrina

äs koeäei -e et testamento vei " hat wenig Aussicht , in unserer Zeit
gelesen zu werden . Übersetzen wird sie erst recht niemand . Schon
darum ist es ratsam , im folgenden die Darstellung der Bundeslehre
eng an den Gedankengang dieses Buches anzuschließen , damit wir
einmal über die skizzenhaften Grundrisse hinauskommen und das

i) T . F . tt . Müller , Bekenntnisschriften , S . 556 . 558 f . 560 . 614 f . 616 .
Neu ist die eigenartige Formulierung L . 615 : tos6us Zratiao initum sst eum
Okristo !
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